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(Veröffentlichungsbedürftige Rechtsakte)

VERORDNUNG (EG) Nr. 1939/2002 DER KOMMISSION
vom 31. Oktober 2002

zur Festlegung pauschaler Einfuhrwerte für die Bestimmung der im Sektor Obst und Gemüse
geltenden Einfuhrpreise

DIE KOMMISSION DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN —

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen
Gemeinschaft,

gestützt auf die Verordnung (EG) Nr. 3223/94 der Kommission
vom 21. Dezember 1994 mit Durchführungsbestimmungen
zur Einfuhrregelung für Obst und Gemüse (1), zuletzt geändert
durch die Verordnung (EG) Nr. 1498/98 (2), insbesondere auf
Artikel 4 Absatz 1,

in Erwägung nachstehender Gründe:

(1) Die in Anwendung der Ergebnisse der multilateralen
Handelsverhandlungen der Uruguay-Runde von der
Kommission festzulegenden, zur Bestimmung der
pauschalen Einfuhrwerte zu berücksichtigenden Kriterien
sind in der Verordnung (EG) Nr. 3223/94 für die in
ihrem Anhang angeführten Erzeugnisse und Zeiträume
festgelegt.

(2) In Anwendung der genannten Kriterien sind die im
Anhang zur vorliegenden Verordnung ausgewiesenen
pauschalen Einfuhrwerte zu berücksichtigen —

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN:

Artikel 1

Die in Artikel 4 der Verordnung (EG) Nr. 3223/94 genannten
pauschalen Einfuhrwerte sind in der Tabelle im Anhang zur
vorliegenden Verordnung festgesetzt.

Artikel 2

Diese Verordnung tritt am 1. November 2002 in Kraft.

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem Mitglied-
staat.

Brüssel, den 31. Oktober 2002

Für die Kommission
J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Generaldirektor für Landwirtschaft

1.11.2002 L 299/1Amtsblatt der Europäischen GemeinschaftenDE

(1) ABl. L 337 vom 24.12.1994, S. 66.
(2) ABl. L 198 vom 15.7.1998, S. 4.



DE Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaften 1.11.2002L 299/2

ANHANG

zu der Verordnung der Kommission vom 31. Oktober 2002 zur Festlegung pauschaler Einfuhrwerte für die
Bestimmung der im Sektor Obst und Gemüse geltenden Einfuhrpreise

(EUR/100 kg)

KN-Code Drittland-Code (1) Pauschaler
Einfuhrpreis

0702 00 00 052 52,0
096 30,1
204 55,0
624 101,8
999 59,7

0707 00 05 052 103,8
999 103,8

0709 90 70 052 86,2
999 86,2

0805 50 10 052 41,5
388 55,3
528 53,3
600 73,3
999 55,8

0806 10 10 052 121,3
400 298,4
508 264,6
999 228,1

0808 10 20, 0808 10 50, 0808 10 90 052 71,0
388 78,5
400 76,8
404 93,1
512 86,4
720 55,0
800 179,0
804 29,0
999 83,6

0808 20 50 052 63,2
720 50,8
999 57,0

(1) Nomenklatur der Länder gemäß der Verordnung (EG) Nr. 2020/2001 der Kommission (ABl. L 273 vom 16.10.2001,
S. 6). Der Code „999“ steht für „Verschiedenes“.



VERORDNUNG (EG) Nr. 1940/2002 DER KOMMISSION
vom 31. Oktober 2002

zur Festsetzung der repräsentativen Preise und der zusätzlichen Einfuhrzölle für Melasse im
Zuckersektor

DIE KOMMISSION DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN —

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen
Gemeinschaft,

gestützt auf die Verordnung (EG) Nr. 1260/2001 des Rates
vom 19. Juni 2001 über die gemeinsame Marktorganisation für
Zucker (1), geändert durch die Verordnung (EG) Nr. 680/2002
der Kommission (2),

gestützt auf die Verordnung (EG) Nr. 1422/95 der Kommission
vom 23. Juni 1995 mit Durchführungsbestimmungen für die
Einfuhr von Melasse im Zuckersektor und zur Änderung der
Verordnung (EWG) Nr. 785/68 (3), insbesondere auf Artikel 1
Absatz 2 und Artikel 3 Absatz 1,

in Erwägung nachstehender Gründe:

(1) Gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1422/95 wird der cif-
Preis bei der Einfuhr von Melasse, im folgenden „reprä-
sentativer Preis“ genannt, nach Maßgabe der Verordnung
(EWG) Nr. 785/68 der Kommission (4) bestimmt. Dieser
Preis gilt für die Standardqualität gemäß Artikel 1 der
genannten Verordnung.

(2) Der repräsentative Preis für Melasse wird für einen Gren-
zübergangsort der Gemeinschaft, in diesem Fall
Amsterdam, festgesetzt. Der Preis muss auf der Grund-
lage der günstigsten Einkaufsmöglichkeiten auf dem
Weltmarkt unter Berücksichtigung der nach Maßgabe
der etwaigen Qualitätsunterschiede gegenüber der Stand-
ardqualität berichtigten Notierungen oder Preise dieses
Marktes berechnet werden. Die Standardqualität für
Melasse ist in der Verordnung (EWG) Nr. 785/68 festge-
legt.

(3) Zur Feststellung der günstigsten Einkaufsmöglichkeiten
auf dem Weltmarkt müssen alle Informationen betref-
fend die Angebote auf dem Weltmarkt, die auf den wich-
tigen Märkten in Drittländern festgestellten Preise und
die Verkaufsabschlüsse im Rahmen des internationalen
Handels berücksichtigt werden, die die Kommission von
den Mitgliedstaaten erhält bzw. die ihr aus eigenen
Quellen vorliegen. Bei dieser Feststellung gemäß Artikel
7 der Verordnung (EWG) Nr. 785/68 ist es möglich, den
Durchschnitt mehrerer Preise zugrunde zu legen, soweit
dieser Durchschnitt für die tatsächliche Markttendenz als
repräsentativ gelten kann.

(4) Nicht berücksichtigt werden die Informationen, wenn
die Ware nicht gesund und von handelsüblicher Qualität
ist oder wenn der Angebotspreis nur eine geringe, für

den Markt nicht repräsentative Menge betrifft. Außerdem
sind Angebotspreise auszuschließen, die als für die
tatsächliche Markttendenz nicht repräsentativ gelten.

(5) Um vergleichbare Angaben für Melasse der Standardqua-
lität zu erhalten, müssen die Preise je nach Qualität der
angebotenen Melasse nach Maßgabe der in Anwendung
von Artikel 6 der Verordnung (EWG) Nr. 785/68
erzielten Ergebnisse erhöht oder verringert werden.

(6) Ein repräsentativer Preis kann ausnahmsweise während
eines begrenzten Zeitraums auf unveränderter Höhe
beibehalten werden, wenn der Angebotspreis, der als
Grundlage für die vorangegangene Festsetzung des reprä-
sentativen Preises gedient hat, der Kommission nicht zur
Kenntnis gelangt ist und die vorliegenden, offenbar für
die effektive Markttendenz nicht repräsentativen Ange-
botspreise zu plötzlichen und erheblichen Änderungen
des repräsentativen Preises führen würden.

(7) Besteht zwischen dem Auslösungspreis für das fragliche
Erzeugnis und dem repräsentativen Preis ein Unter-
schied, so sind nach Maßgabe von Artikel 3 der Verord-
nung (EG) Nr. 1422/95 zusätzliche Einfuhrzölle festzu-
setzen. Bei Aussetzung der Einfuhrzölle gemäß Artikel 5
der Verordnung (EG) Nr. 1422/95 sind für diese Zölle
besondere Beträge festzusetzen.

(8) Aus der Anwendung dieser Bestimmungen ergibt sich,
dass die repräsentativen Preise und die zusätzlichen Zölle
bei der Einfuhr der betreffenden Erzeugnisse nach
Maßgabe des Anhangs dieser Verordnung festzusetzen
sind.

(9) Die in dieser Verordnung vorgesehenen Maßnahmen
entsprechen der Stellungnahme des Verwaltungsaus-
schusses für Zucker —

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN:

Artikel 1

Die repräsentativen Preise und die zusätzlichen Zölle bei der
Einfuhr der Erzeugnisse des Artikels 1 der Verordnung (EG) Nr.
1422/95 werden entsprechend dem Anhang festgesetzt.

Artikel 2

Diese Verordnung tritt am 1. November 2002 in Kraft.

1.11.2002 L 299/3Amtsblatt der Europäischen GemeinschaftenDE

(1) ABl. L 178 vom 30.6.2001, S. 1.
(2) ABl. L 104 vom 20.4.2002, S. 26.
(3) ABl. L 141 vom 24.6.1995, S. 12.
(4) ABl. L 145 vom 27.6.1968, S. 12.



Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem Mitglied-
staat.

Brüssel, den 31. Oktober 2002

Für die Kommission
J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Generaldirektor für Landwirtschaft

1.11.2002L 299/4 Amtsblatt der Europäischen GemeinschaftenDE

ANHANG

der Verordnung der Kommission vom 31. Oktober 2002 zur Festsetzung der repräsentativen Preise und der
zusätzlichen Zölle der Einfuhr von Melasse im Zuckersektor

(in EUR)

KN-Code
Repräsentativer Preis

pro 100 kg Eigengewicht
des Erzeugnisses

Zusätzlicher Zoll
pro 100 kg Eigengewicht

des Erzeugnisses

Bei der Einfuhr
des Erzeugnisses

wegen der Aussetzung gemäß
Artikel 5 der Verordnung

(EG) Nr. 1422/95
anzuwendender Betrag (2)
pro 100 kg Eigengewicht

1703 10 00 (1) 8,35 — 0

1703 90 00 (1) 11,70 — 0

(1) Festsetzung für die Standardqualität gemäß Artikel 1 der geänderten Verordnung (EWG) Nr. 785/68.
(2) Dieser Betrag ersetzt gemäß Artikel 5 der Verordnung (EG) Nr. 1422/95 den für diese Erzeugnisse festgesetzten Zollsatz des Gemein-

samen Zolltarifs.



VERORDNUNG (EG) Nr. 1941/2002 DER KOMMISSION
vom 31. Oktober 2002

zur Festsetzung der Ausfuhrerstattungen für Weißzucker und Rohzucker in unverändertem
Zustand

DIE KOMMISSION DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN —

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen
Gemeinschaft,

gestützt auf die Verordnung (EG) Nr. 1260/2001 des Rates
vom 19. Juni 2001 über die gemeinsame Marktorganisation für
Zucker (1), geändert durch die Verordnung (EG) Nr. 680/2002
der Kommission (2), insbesondere auf Artikel 27 Absatz 5
Unterabsatz 2,

in Erwägung nachstehender Gründe:

(1) Nach Artikel 27 der Verordnung (EG) Nr. 1260/2001
kann der Unterschied zwischen den Notierungen oder
Preisen auf dem Weltmarkt der in Artikel 1 Absatz 1
Buchstabe a) der angeführten Verordnung genannten
Erzeugnisse und den Preisen dieser Erzeugnisse in der
Gemeinschaft durch eine Erstattung bei der Ausfuhr
ausgeglichen werden.

(2) Gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1260/2001 sind die
Erstattungen für den nicht denaturierten und in unver-
ändertem Zustand ausgeführten Weißzucker und
Rohzucker unter Berücksichtigung der Lage auf dem
Markt der Gemeinschaft und auf dem Weltzuckermarkt
und insbesondere der in Artikel 28 der angeführten
Verordnung genannten Preise und Kostenelemente fest-
zusetzen. Nach demselben Artikel sind zugleich die wirt-
schaftlichen Aspekte der beabsichtigten Ausfuhr zu
berücksichtigen.

(3) Für Rohzucker ist die Erstattung für die Standardqualität
festzusetzen. Diese ist in Anhang I Punkt 2 der Verord-
nung (EG) Nr. 1260/2001 festgelegt worden. Diese
Erstattung ist im Übrigen gemäß Artikel 28 Absatz 4 der
Verordnung (EG) Nr. 1260/2001 festzusetzen. Kandis-
zucker wurde in der Verordnung (EG) Nr. 2135/95 der
Kommission vom 7. September 1995 mit Durchfüh-
rungsvorschriften für die Gewährung von Ausfuhrerstat-
tungen im Zuckersektor (3) definiert. Die so berechnete
Erstattung muss bei aromatisiertem oder gefärbtem
Zucker für dessen Saccharosegehalt gelten und somit für
1 v. H. dieses Gehalts festgesetzt werden.

(4) Die Lage auf dem Weltmarkt oder die besonderen Erfor-
dernisse bestimmter Märkte können es notwendig
machen, die Erstattung für Zucker nach der Bestimmung
in unterschiedlicher Höhe festzusetzen.

(5) In besonderen Fällen kann der Erstattungsbetrag durch
Rechtsakte anderer Art festgesetzt werden.

(6) Die Erstattung wird alle zwei Wochen festgesetzt. Sie
kann zwischenzeitlich geändert werden.

(7) Die Anwendung dieser Regeln auf die gegenwärtige
Marktlage im Zuckersektor und insbesondere die Notie-
rungen und Preise für Zucker in der Gemeinschaft und
auf dem Weltmarkt führen dazu, die im Anhang angege-
benen Erstattungsbeträge festzusetzen.

(8) Die Verordnung (EG) Nr. 1260/2001 sieht keine
Verlängerung der Regelung über den Lagerkostenaus-
gleich nach dem 1. Juli 2001 vor. Dies sollte daher bei
der Festlegung der Erstattungen berücksichtigt werden,
die gewährt werden, wenn die Ausfuhr nach dem 30.
September 2001 erfolgt.

(9) Die in dieser Verordnung vorgesehenen Maßnahmen
entsprechen der Stellungnahme des Verwaltungsaus-
schusses für Zucker —

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN:

Artikel 1

Die Erstattungen bei der Ausfuhr in unverändertem Zustand
der in Artikel 1 Absatz 1 Buchstabe a) der Verordnung (EG) Nr.
1260/2001 genannten und nicht denaturierten Erzeugnisse
werden wie im Anhang angegeben festgesetzt.

Artikel 2

Diese Verordnung tritt am 1. November 2002 in Kraft.

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem Mitglied-
staat.

Brüssel, den 31. Oktober 2002

Für die Kommission
Franz FISCHLER

Mitglied der Kommission
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ANHANG

zur Verordnung der Kommission vom 31.10.2002 zur Festsetzung der Ausfuhrerstattungen für Weißzucker und
Rohzucker in unverändertem Zustand

Erzeugniscode Bestimmung Maßeinheit Betrag der Erstattung

1701 11 90 9100 A00 EUR/100 kg 40,61 (1)
1701 11 90 9910 A00 EUR/100 kg 40,61 (1)
1701 11 90 9950 A00 EUR/100 kg (2)
1701 12 90 9100 A00 EUR/100 kg 40,61 (1)
1701 12 90 9910 A00 EUR/100 kg 40,61 (1)
1701 12 90 9950 A00 EUR/100 kg (2)
1701 91 00 9000 A00 in EUR/1 % Saccharose × 100 kg

Reingewicht
0,4415

1701 99 10 9100 A00 EUR/100 kg 44,15
1701 99 10 9910 A00 EUR/100 kg 44,15
1701 99 10 9950 A00 EUR/100 kg 44,15
1701 99 90 9100 A00 in EUR/1 % Saccharose × 100 kg

Reingewicht
0,4415

(1) Dieser Betrag gilt für Rohzucker mit einem Rendementwert von 92 v. H. Wenn der Rendementwert des ausgeführten Rohzuckers von 92
v. H. abweicht, wird der anwendbare Erstattungsbetrag gemäß den Bestimmungen von Artikel 28 Absatz 4 der Verordnung (EG) Nr.
1260/2001 des Rates errechnet.

(2) Diese Festsetzung wurde ausgesetzt durch die Verordnung (EWG) Nr. 2689/85 der Kommission (ABl. L 255 vom 26.9.1985, S. 12),
geändert durch die Verordnung (EWG) Nr. 3251/85 (ABl. L 309 vom 21.11.1985, S. 14).

NB: Die Erzeugniscodes sowie die Bestimmungscodes Serie „A“ sind in der geänderten Verordnung (EWG) Nr. 3846/87
der Kommission (ABl. L 366 vom 24.12.1987, S. 1) festgelegt.
Die Zahlencodes für das Bestimmungsland/-gebiet sind in der Verordnung (EG) Nr. 2020/2001 der Kommission
(ABl. L 273 vom 16.10.2001, S. 6) festgelegt.



VERORDNUNG (EG) Nr. 1942/2002 DER KOMMISSION
vom 31. Oktober 2002

zur Festsetzung des Höchstbetrags der Ausfuhrerstattung für Weißzucker für die im Rahmen der
Dauerausschreibung gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1331/2002 durchgeführte 13.

Teilausschreibung

DIE KOMMISSION DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN —

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen
Gemeinschaft,

gestützt auf die Verordnung (EG) Nr. 1260/2001 des Rates
vom 19. Juni 2001 über die gemeinsame Marktorganisation für
Zucker (1), geändert durch die Verordnung (EG) Nr. 680/2002
der Kommission (2), insbesondere auf Artikel 27 Absatz 5,

in Erwägung nachstehender Gründe:

(1) Gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1331/2002 der
Kommission vom 23. Juli 2002 betreffend eine
Dauerausschreibung zu der Festsetzung von
Abschöpfungen und/oder Erstattungen bei der Ausfuhr
von Weißzucker für das Wirtschaftsjahr 2002/03 (3)
werden Teilausschreibungen für die Ausfuhr dieses
Zuckers durchgeführt.

(2) Gemäß Artikel 9 Absatz 1 der Verordnung (EG) Nr.
1331/2002 ist gegebenenfalls ein Höchstbetrag der
Ausfuhrerstattung für die betreffende Teilausschreibung,
insbesondere unter Berücksichtigung der Lage und der
voraussichtlichen Entwicklung des Zuckermarktes in der
Gemeinschaft sowie des Weltmarktes, festzusetzen.

(3) Nach Prüfung der Angebote sind für die 13. Teilaus-
schreibung die in Artikel 1 genannten Bestimmungen
festzulegen.

(4) Die in dieser Verordnung vorgesehenen Maßnahmen
entsprechen der Stellungnahme des Verwaltungsaus-
schusses für Zucker —

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN:

Artikel 1

Für die gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1331/2002 durchge-
führte 13. Teilausschreibung für Weißzucker wird eine
Ausfuhrerstattung von höchstens 47,240 EUR/100 kg festge-
setzt.

Artikel 2

Diese Verordnung tritt am 1. November 2002 in Kraft.

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem Mitglied-
staat.

Brüssel, den 31. Oktober 2002

Für die Kommission
Franz FISCHLER

Mitglied der Kommission
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VERORDNUNG (EG) Nr. 1943/2002 DER KOMMISSION
vom 31. Oktober 2002

zur Festsetzung der im Sektor Getreide geltenden Zölle

DIE KOMMISSION DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN —

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen
Gemeinschaft,

gestützt auf die Verordnung (EWG) Nr. 1766/92 des Rates vom
30. Juni 1992 über die gemeinsame Marktorganisation für
Getreide (1), zuletzt geändert durch die Verordnung (EG) Nr.
1666/2000 (2),

gestützt auf die Verordnung (EG) Nr. 1249/96 der Kommission
vom 28. Juni 1996 mit Durchführungsbestimmungen zur
Anwendung der Verordnung (EWG) Nr. 1766/92 des Rates
hinsichtlich der im Sektor Getreide geltenden Zölle (3), zuletzt
geändert durch die Verordnung (EG) Nr. 1900/2002 (4), insbe-
sondere auf Artikel 2 Absatz 1,

in Erwägung nachstehender Gründe:

(1) Gemäß Artikel 10 der Verordnung (EWG) Nr. 1766/92
werden bei der Einfuhr der in Artikel 1 derselben
Verordnung genannten Erzeugnisse die Zölle des
gemeinsamen Zolltarifs erhoben. Bei den Erzeugnissen
von Absatz 2 desselben Artikels entsprechen die Zölle
jedoch dem bei ihrer Einfuhr geltenden Interventions-
preis, erhöht um 55 % und vermindert um den auf die
betreffende Lieferung anwendbaren cif-Einfuhrpreis.
Dieser Zollsatz darf jedoch den Zoll des Gemeinsamen
Zolltarifs nicht überschreiten.

(2) Gemäß Artikel 10 Absatz 3 der genannten Verordnung
wird der cif-Einfuhrpreis unter Zugrundelegung der für
das betreffende Erzeugnis geltenden repräsentativen
Weltmarktpreise berechnet.

(3) Mit der Verordnung (EG) Nr. 1249/96 wurden die
Durchführungsbestimmungen erlassen, die sich auf die
Verordnung (EWG) Nr. 1766/92 beziehen und die im
Sektor Getreide geltenden Zölle betreffen.

(4) Die Einfuhrzölle gelten, bis eine Neufestsetzung in Kraft
tritt, außer wenn in den zwei Wochen vor der folgenden
Festsetzung keine Notierung der in Anhang II der
Verordnung (EG) Nr. 1249/96 genannten Bezugsbörse
vorliegt.

(5) Damit sich die Einfuhrzölle reibungslos anwenden lassen,
sollten ihrer Berechnung die in repräsentativen Bezugs-
zeiträumen festgestellten Marktkurse zugrunde gelegt
werden.

(6) Die Anwendung der Verordnung (EG) Nr. 1249/96 hat
die Festsetzung der Zölle gemäß dem Anhang zur vorlie-
genden Verordnung zur Folge —

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN:

Artikel 1

Die im Sektor Getreide gemäß Artikel 10 Absatz 2 der Verord-
nung (EWG) Nr. 1766/92 anwendbaren Zölle werden in
Anhang I unter Zugrundelegung der im Anhang II derselben
Verordnung angegebenen Bestandteile festgesetzt.

Artikel 2

Diese Verordnung tritt am 1. November 2002 in Kraft.

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem Mitglied-
staat.

Brüssel, den 31. Oktober 2002

Für die Kommission
J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Generaldirektor für Landwirtschaft
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ANHANG I

Die im Sektor Getreide gemäß Artikel 10 Absatz 2 der Verordnung (EWG) Nr. 1766/92 geltenden Zölle

KN-Code Warenbezeichnung Einfuhrzoll (2)
(EUR/t)

1001 10 00 Hartweizen hoher Qualität 0,00

mittlerer Qualität (1) 0,00

1001 90 91 Weichweizen, zur Aussaat 0,00

1001 90 99 Weichweizen hoher Qualität, anderer als zur Aussaat (3) 0,00

mittlerer Qualität 0,00

niederer Qualität 0,00

1002 00 00 Roggen 0,00

1003 00 10 Gerste, zur Aussaat 0,00

1003 00 90 Gerste, andere als zur Aussaat (4) 0,00

1005 10 90 Mais, zur Aussaat, anderer als Hybridmais 29,62

1005 90 00 Mais, anderer als zur Aussaat (5) 29,62

1007 00 90 Körner-Sorghum, zur Aussaat, anderer als Hybrid-Körner-Sorghum 0,00

(1) Auf Hartweizen, der den Mindestmerkmalen für Hartweizen mittlerer Qualität gemäß Anhang I der Verordnung (EG) Nr. 1249/96 nicht genügt, wird der für Weichweizen
niederer Qualität geltende Zoll erhoben.

(2) Für Ware, die über den Atlantik oder durch den Suez-Kanal nach der Gemeinschaft geliefert wird (siehe Artikel 2 Absatz 4 der Verordnung (EG) Nr. 1249/96), kann der
Zoll ermäßigt werden um
— 3 EUR/t, wenn sie in einem Hafen im Mittelmeerraum entladen wird, oder
— 2 EUR/t, wenn sie in einem Hafen in Irland, im Vereinigten Königreich, in Dänemark, Schweden, Finnland oder an der Atlantikküste der Iberischen Halbinsel entladen

wird.
(3) Der Zoll kann pauschal um 14 EUR/t ermäßigt werden, wenn die Bedingungen nach Artikel 2 Absatz 5 der Verordnung (EG) Nr. 1249/96 erfüllt sind.
(4) Der Zoll kann pauschal um 8 EUR/t ermäßigt werden, wenn die Bedingungen nach Artikel 2 Absatz 5 der Verordnung (EG) Nr. 1249/96 erfüllt sind.
(5) Der Zoll kann pauschal um 24 EUR/t ermäßigt werden, wenn die Bedingungen nach Artikel 2 Absatz 5 der Verordnung (EG) Nr. 1249/96 erfüllt sind.
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ANHANG II

Berechnungsbestandteile

(Zeitraum vom 17. Oktober 2002 bis 30. Oktober 2002)

1. Durchschnitt der zwei Wochen vor der Festsetzung:

Börsennotierung Minneapolis Kansas City Chicago Chicago Minneapolis Minneapolis Minneapolis

Erzeugnis (% Eiweiß, 12 % Feuchtigkeit) HRS2. 14 % HRW2. 11,5 % SRW2 YC3 HAD2 mittlere
Qualität (*)

US barley 2

Notierung (EUR/t) 180,43 176,33 153,78 101,12 222,64 (**) 212,64 (**) 135,06 (**)

Golf-Prämie (EUR/t) — 22,46 16,65 13,38 — — —

Prämie/Große Seen (EUR/t) 26,53 — — — — — —

(*) Negative Prämie („discount“) in Höhe von 10 EUR/t (Artikel 4 Absatz 1 der Verordnung (EG) Nr. 1249/96).
(**) fob Duluth.

2. Fracht/Kosten: Golf von Mexiko-Rotterdam: 14,35 EUR/t. Große Seen-Rotterdam: 24,21 EUR/t.

3. Zuschüsse gemäß Artikel 4 Absatz 2 Unterabsatz 3 der Verordnung (EG) Nr. 1249/96: 0,00 EUR/t (HRW2)
0,00 EUR/t (SRW2).



VERORDNUNG (EG) Nr. 1944/2002 DER KOMMISSION
vom 31. Oktober 2002

zur Festsetzung der geltenden Erstattungen für die im Rahmen gemeinschaftlicher und
einzelstaatlicher Nahrungsmittelhilfemaßnahmen gelieferten Getreide- und Reiserzeugnisse

DIE KOMMISSION DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN —

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen
Gemeinschaft,

gestützt auf die Verordnung (EWG) Nr. 1766/92 des Rates vom
30. Juni 1992 über die gemeinsame Marktorganisation für
Getreide (1), zuletzt geändert durch die Verordnung (EG) Nr.
1666/2000 der Kommission (2), insbesondere auf Artikel 13
Absatz 2 Unterabsatz 3,

gestützt auf die Verordnung (EG) Nr. 3072/95 des Rates vom
22. Dezember 1995 über die gemeinsame Marktorganisation
für Reis (3), zuletzt geändert durch die Verordnung (EG) Nr.
411/2002 der Kommission (4), insbesondere auf Artikel 13
Absatz 3,

in Erwägung nachstehender Gründe:

(1) Gemäß Artikel 2 der Verordnung (EWG) Nr. 2681/74
des Rates vom 21. Oktober 1974 über die Gemein-
schaftsfinanzierung der Ausgaben für die Lieferung von
landwirtschaftlichen Erzeugnissen im Rahmen der
Nahrungsmittelhilfe (5) ist vom Europäischen Ausrich-
tungs- und Garantiefonds für die Landwirtschaft, Abtei-
lung Garantie, der Teil der Ausgaben zu tragen, der den
gemäß den betreffenden Gemeinschaftsregeln festge-
setzten Ausfuhrerstattungen entspricht.

(2) Um die Erstellung und Verwaltung des Haushalts für die
gemeinschaftlichen Nahrungsmittelhilfemaßnahmen zu
erleichtern und um die Mitgliedstaaten über die Höhe
der Gemeinschaftsbeteiligung an der Finanzierung der

einzelstaatlichen Nahrungsmittelhilfemaßnahmen in
Kenntnis zu setzen, sind die für diese Maßnahmen
gewährten Erstattungen festzulegen.

(3) Die in Artikel 13 der Verordnung (EWG) Nr. 1766/92
und in Artikel 13 der Verordnung (EG) Nr. 3072/95 für
die Ausfuhrerstattungen vorgesehenen Grundregeln und
Durchführungsbestimmungen gelten für die vorge-
nannten Maßnahmen sinngemäß.

(4) Die besonderen Kriterien für die Berechnung der
Ausfuhrerstattung für Reis sind in Artikel 13 der Verord-
nung (EG) Nr. 3072/95 festgelegt.

(5) Die in dieser Verordnung vorgesehenen Maßnahmen
entsprechen der Stellungnahme des Verwaltungsaus-
schusses für Getreide —

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN:

Artikel 1

Die Erstattungen für Getreide und Reiserzeugnisse, die im
Rahmen der gemeinschaftlichen und einzelstaatlichen
Nahrungsmittelhilfemaßnahmen zur Erfüllung von Verpflich-
tungen aus internationalen Übereinkünften oder sonstigen
Zusatzprogrammen und von anderen Gemeinschaftsmaß-
nahmen zur kostenlosen Belieferung gelten, sind im Anhang
festgesetzt.

Artikel 2

Diese Verordnung tritt am 1. November 2002 in Kraft.

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem Mitglied-
staat.

Brüssel, den 31. Oktober 2002

Für die Kommission
Franz FISCHLER

Mitglied der Kommission
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ANHANG

zur Verordnung der Kommission vom 31. Oktober 2002 zur Festsetzung der geltenden Erstattungen für die im
Rahmen gemeinschaftlicher und einzelstaatlicher Nahrungsmittelhilfemaßnahmen gelieferten Getreide- und

Reiserzeugnisse

(EUR/Tonne)

Erzeugniscode Erstattungsbetrag

1001 10 00 9400 0,00

1001 90 99 9000 0,00

1002 00 00 9000 10,00

1003 00 90 9000 0,00

1005 90 00 9000 6,00

1006 30 92 9100 186,00

1006 30 92 9900 186,00

1006 30 94 9100 186,00

1006 30 94 9900 186,00

1006 30 96 9100 186,00

1006 30 96 9900 186,00

1006 30 98 9100 186,00

1006 30 98 9900 186,00

1006 30 65 9900 186,00

1007 00 90 9000 6,00

1101 00 15 9100 0,00

1101 00 15 9130 0,00

1102 10 00 9500 13,70

1102 20 10 9200 12,82

1102 20 10 9400 10,99

1103 11 10 9200 0,00

1103 13 10 9100 16,49

1104 12 90 9100 0,00

NB: Die die Erzeugnisse betreffenden Codes sind durch die geänderte
Verordnung (EWG) Nr. 3846/87 der Kommission (ABl. L 366 vom
24.12.1987, S. 1) bestimmt.



VERORDNUNG (EG) Nr. 1945/2002 DER KOMMISSION
vom 31. Oktober 2002

zur Festsetzung der Ausfuhrerstattungen für Sirupe und einige andere Erzeugnisse des
Zuckersektors in unverändertem Zustand

DIE KOMMISSION DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN —

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen
Gemeinschaft,

gestützt auf die Verordnung (EG) Nr. 1260/2001 des Rates
vom 19. Juni 2001 über die gemeinsame Marktorganisation für
Zucker (1), geändert durch die Verordnung (EG) Nr. 680/2002
der Kommission (2), insbesondere auf Artikel 27 Absatz 5
zweiter Unterabsatz,

in Erwägung nachstehender Gründe:

(1) Nach Artikel 27 der Verordnung (EG) Nr. 1260/2001
kann der Unterschied zwischen den Notierungen oder
Preisen auf dem Weltmarkt für die in Artikel 1 Absatz 1
Buchstabe d) der angeführten Verordnung genannten
Erzeugnisse und den Preisen dieser Erzeugnisse in der
Gemeinschaft durch eine Erstattung bei der Ausfuhr
ausgeglichen werden.

(2) Gemäß Artikel 3 der Verordnung (EG) Nr. 2135/95 der
Kommission vom 7. September 1995 mit Durchführ-
ungsvorschriften für die Gewährung von Ausfuhrerstat-
tungen im Zuckersektor (3), ist die Erstattung für 100 kg
der in Artikel 1 Absatz 1 Buchstabe d) der Verordnung
(EG) Nr. 1260/2001 genannten ausgeführten Erzeugnisse
gleich dem Grundbetrag, multipliziert mit dem Saccharo-
segehalt, gegebenenfalls einschließlich des Gehalts an
anderem als Saccharose berechnetem Zucker. Dieser für
das betreffende Erzeugnis festgestellte Saccharosegehalt
wird gemäß den Vorschriften des Artikels 3 der Verord-
nung (EG) Nr. 2135/95 bestimmt.

(3) Gemäß Artikel 30 Absatz 3 der Verordnung (EG) Nr.
1260/2001 ist der Grundbetrag der Erstattung für die in
unverändertem Zustand ausgeführte Sorbose gleich dem
Grundbetrag der Erstattung, vermindert um ein
Hundertstel der gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1265/
2001 der Kommission vom 27. Juni 2001 mit Durch-
führungsbestimmungen zur Verordnung (EG) Nr. 1260/
2001 des Rates über die Gewährung der Produktions-
erstattung bei der Verwendung von bestimmten Erzeug-
nissen des Zuckersektors in der chemischen Industrie (4),
für die im Anhang dieser letzten Verordnung genannten
Erzeugnisse.

(4) Gemäß Artikel 30 Absatz 1 der Verordnung (EG) Nr.
1260/2001 ist für die anderen in Artikel 1 Absatz 1
Buchstabe d) der genannten Verordnung genannten und
in unverändertem Zustand ausgeführten Erzeugnisse der
Grundbetrag der Erstattung gleich einem Hundertstel

eines Betrags, der bestimmt wird unter Berücksichtigung
einerseits des Unterschieds zwischen dem in den
Gebieten der Gemeinschaft ohne Defizit während des
Monats, für den der Grundbetrag festgesetzt wird, für
Weißzucker geltenden Interventionspreis und den für
Weißzucker auf dem Weltmarkt festgestellten Notie-
rungen oder Preisen und andererseits der Notwendigkeit
der Herstellung eines Gleichgewichts zwischen der
Verwendung des Grunderzeugnisses aus der Gemein-
schaft im Hinblick auf die Ausfuhr von Verarbeitungser-
zeugnissen nach dritten Ländern und der Verwendung
der zum Veredelungsverkehr zugelassenen Erzeugnisse
dieser Länder.

(5) Gemäß Artikel 30 Absatz 4 der Verordnung (EWG) Nr.
1260/2001 kann die Gültigkeit des Grundbetrags auf
bestimmte, in Artikel 1 Absatz 1 Buchstabe d) der
genannten Verordnung genannte Erzeugnisse beschränkt
werden.

(6) Gemäß Artikel 27 der Verordnung (EG) Nr. 1260/2001
kann bei der Ausfuhr der in Artikel 1 Absatz 1 Buch-
staben f), g) und h) dieser Verordnung genannten
Erzeugnisse in unverändertem Zustand eine Erstattung
vorgesehen werden. Die Höhe der Erstattung muss für
100 kg Trockenstoff, insbesondere unter Berücksichti-
gung der auf die Ausfuhr der Erzeugnisse des KN-Codes
1702 30 91 anwendbaren Erstattung, der auf die
Ausfuhr der in Artikel 1 Absatz 1 Buchstabe d) der
Verordnung (EG) Nr. 1260/2001 genannten Erzeugnisse
anwendbaren Erstattung und der wirtschaftlichen
Gesichtspunkte der geplanten Ausfuhren bestimmt
werden. Im Fall der im genannten Absatz 1 Buchstaben
f) und g) genannten Erzeugnisse wird die Erstattung nur
gewährt, wenn sie den Bedingungen des Artikels 5 der
Verordnung (EG) Nr. 2135/95 entsprechen. Für die unter
Buchstabe h) genannten Erzeugnisse werden die Erstat-
tungen nur gewährt, wenn sie den Bedingungen von
Artikel 6 der Verordnung (EG) Nr. 2135/95 genügen.

(7) Die oben genannten Erstattungen werden monatlich fest-
gesetzt. Sie können zwischenzeitlich geändert werden.

(8) Die Anwendung dieser Einzelheiten führt dazu, für die
betreffenden Erzeugnisse die Erstattungen in Höhe der
im Anhang dieser Verordnung genannten Beträge festzu-
setzen.

(9) Die in dieser Verordnung vorgesehenen Maßnahmen
entsprechen der Stellungnahme des Verwaltungsaus-
schusses für Zucker —
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HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN:

Artikel 1

Die Erstattungen bei der Ausfuhr in unverändertem Zustand der in Artikel 1 Absatz 1 Buchstaben d), f), g)
und h) der Verordnung (EG) Nr. 1260/2001 genannten Erzeugnisse werden wie im Anhang angegeben
festgesetzt.

Artikel 2

Diese Verordnung tritt am 1. November 2002 in Kraft.

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem Mitglied-
staat.

Brüssel, den 31. Oktober 2002

Für die Kommission
Franz FISCHLER

Mitglied der Kommission
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ANHANG

zur Verordnung der Kommission vom 31. Oktober 2002 zur Festsetzung der Ausfuhrerstattungen für Sirupe
und einige andere Erzeugnisse des Zuckersektors in unverändertem Zustand

Erzeugniscode Bestimmung Maßeinheit Betrag der Erstattung

1702 40 10 9100 A00 EUR/100 kg Trockenstoff 44,15 (2)
1702 60 10 9000 A00 EUR/100 kg Trockenstoff 44,15 (2)
1702 60 80 9100 A00 EUR/100 kg Trockenstoff 83,89 (4)

1702 60 95 9000 A00 EUR/1 % Saccharose × 100 kg
Reingewicht

0,4415 (1)

1702 90 30 9000 A00 EUR/100 kg Trockenstoff 44,15 (2)

1702 90 60 9000 A00 EUR/1 % Saccharose × 100 kg
Reingewicht

0,4415 (1)

1702 90 71 9000 A00 EUR/1 % Saccharose × 100 kg
Reingewicht

0,4415 (1)

1702 90 99 9900 A00 EUR/1 % Saccharose × 100 kg
Reingewicht

0,4415 (1) (3)

2106 90 30 9000 A00 EUR/100 kg Trockenstoff 44,15 (2)

2106 90 59 9000 A00 EUR/1 % Saccharose × 100 kg
Reingewicht

0,4415 (1)

(1) Der Grundbetrag gilt nicht für Sirupe mit einer Reinheit von weniger als 85 v. H. (Verordnung (EG) Nr. 2135/95). Der Saccharosegehalt
wird gemäß Artikel 3 der Verordnung (EG) Nr. 2135/95 bestimmt.

(2) Nur auf die in Artikel 5 der Verordnung (EG) Nr. 2135/95 genannten Erzeugnisse anwendbar.
(3) Der Grundbetrag gilt nicht für das im Anhang unter Punkt 2 der Verordnung (EWG) Nr. 3513/92 beschriebene Erzeugnis (ABl. L 355

vom 5.12.1992, S. 12).
(4) Anwendbar nur auf die in Artikel 6 der Verordnung (EG) Nr. 2135/95 genannten Erzeugnisse.

NB: Die Erzeugniscodes sowie die Bestimmungscodes Serie „A“ sind in der geänderten Verordnung (EWG) Nr. 3846/87
der Kommission (ABl. L 366 vom 24.12.1987, S. 1) festgelegt.
Die Zahlencodes für das Bestimmungsland/-gebiet sind in der Verordnung (EG) Nr. 2020/2001 der Kommission
(ABl. L 273 vom 16.10.2001, S. 6) festgelegt.



VERORDNUNG (EG) Nr. 1946/2002 DER KOMMISSION
vom 31. Oktober 2002

zur Festlegung der Produktionserstattung bei der Verwendung von Weißzucker durch die
chemische Industrie

DIE KOMMISSION DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN —

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen
Gemeinschaft,

gestützt auf die Verordnung (EG) Nr. 1260/2001 des Rates
vom 19. Juni 2001 über die gemeinsame Marktorganisation für
Zucker (1), geändert durch die Verordnung (EG) Nr. 680/2002
der Kommissions (2), insbesondere auf Artikel 7 Absatz 5,

in Erwägung nachstehender Gründe:

(1) Gemäß Artikel 7 Absatz 3 der Verordnung (EG) Nr.
1260/2001 kann beschlossen werden, für Erzeugnisse
nach Artikel 1 Absatz 1 Buchstaben a) und f) und für
Sirupe nach Buchstabe d) sowie für chemisch reine Fruk-
tose (Lävulose) des KN-Codes 1702 50 00 als Zwischen-
erzeugnis, die sich in einer der Situationen gemäß
Artikel 23 Absatz 2 EG-Vertrag befinden und zur
Herstellung bestimmter Erzeugnisse der chemischen
Industrie verwendet werden, Produktionserstattungen zu
gewähren.

(2) Die Verordnung (EG) Nr. 1265/2001 der Kommission
vom 27. Juni 2001 mit Durchführungsbestimmungen
für die Verordnung (EG) Nr. 1260/2001 des Rates über
die Gewährung der Produktionserstattung bei der
Verwendung von bestimmten Erzeugnissen des Zucker-
sektors in der chemischen Industrie (3) enthält die
Bestimmungen zur Festsetzung der Produktionserstat-
tungen und nennt die chemischen Erzeugnisse, bei deren
Herstellung die Gewährung der Produktionserstattung
für die bei dieser Herstellung verwendeten Grunderzeug-
nisse zulässig ist. Gemäß den Artikeln 5, 6 und 7 der
Verordnung (EG) Nr. 1265/2001 leitet sich die Produkti-
onserstattung für Rohzucker, Saccharosesirupe und
Isoglukose in unverarbeitetem Zustand zu den für jedes
dieser Grunderzeugnisse spezifischen Bedingungen von
der für Weißzucker festgesetzten Erstattung ab.

(3) Gemäß Artikel 9 der Verordnung (EG) Nr. 1265/2001
wird die Produktionserstattung für Weißzucker monat-
lich für einen Zeitraum festgesetzt, der jeweils am ersten
Tag eines Monats beginnt. Ändern sich die Preise für
Gemeinschaftszucker und/oder die Weltmarktpreise für
Zucker in dem entsprechenden Zeitraum beträchtlich, so
kann die Erstattung angepasst werden. In Anwendung
dieser Bestimmungen wird die Produktionserstattung
gemäß Artikel 1 für den ebenfalls dort genannten Zeit-
raum festgelegt.

(4) Aufgrund der Änderung der Definition von Weiß- und
Rohzucker gemäß Artikel 1 Absatz 2 Buchstaben a) und
b) der Verordnung (EG) Nr. 1260/2001 fällt Zucker mit
Zusatz von Aroma-, Farb- oder anderen Stoffen nicht
mehr unter diese Rubrik und ist daher als „anderer
Zucker“ zu betrachten. Gemäß Artikel 1 der Verordnung
(EG) Nr. 1265/2001 kommen diese Zuckersorten jedoch
als Grunderzeugnisse für eine Produktionserstattung in
Frage. Zur Festsetzung der Produktionserstattung für
diese Erzeugnisse sollte daher eine auf ihrem Saccharose-
gehalt beruhende Berechnungsmethode eingeführt
werden.

(5) Die in dieser Verordnung vorgesehenen Maßnahmen
entsprechen der Stellungnahme des Ausschusses für
Zucker —

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN:

Artikel 1

Die Produktionserstattung für Weißzucker gemäß Artikel 4 der
Verordnung (EG) Nr. 1265/2001 wird auf 41,790 EUR/
100 kg netto festgesetzt.

Artikel 2

Diese Verordnung tritt am 1. November 2002 in Kraft.

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem Mitglied-
staat.

Brüssel, den 31. Oktober 2002

Für die Kommission
Franz FISCHLER

Mitglied der Kommission
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VERORDNUNG (EG) Nr. 1947/2002 DER KOMMISSION
vom 31. Oktober 2002

zur Änderung der Verordnung (EG) Nr. 3223/94 mit Durchführungsbestimmungen zur Einfuhr-
regelung für Obst und Gemüse

DIE KOMMISSION DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN —

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen
Gemeinschaft,

gestützt auf die Verordnung (EG) Nr. 2200/96 des Rates vom
28. Oktober 1996 über die gemeinsame Marktorganisation für
Obst und Gemüse (1), zuletzt geändert durch die Verordnung
(EG) Nr. 545/2002 (2), insbesondere auf Artikel 32 Absatz 5,

in Erwägung nachstehender Gründe:

(1) Die belgischen und die italienischen Behörden haben der
Kommission mitgeteilt, dass die Märkte von Antwerpen
und Bologna nicht länger repräsentative Einfuhrmärkte
für Obst und Gemüse sind. Diese Märkte sollten daher
aus der Liste in Artikel 3 Absatz 1 der Verordnung (EG)
Nr. 3223/94 der Kommission (3), zuletzt geändert durch
die Verordnung (EG) Nr. 453/2002 (4), gestrichen
werden.

(2) Die in dieser Verordnung vorgesehenen Maßnahmen
entsprechen der Stellungnahme des Verwaltungsaus-
schusses für Obst und Gemüse —

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN:

Artikel 1

Artikel 3 Absatz 1 der Verordnung (EG) Nr. 3223/94 wird wie
folgt geändert:

1. Der erste Gedankenstrich erhält folgende Fassung:

„— Königreich Belgien und Großherzogtum Luxemburg:
Brüssel“

2. Der achte Gedankenstrich erhält folgende Fassung:

„— Republik Italien: Mailand“

Artikel 2

Diese Verordnung tritt am dritten Tag nach ihrer Veröffentli-
chung im Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaften in Kraft.

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem Mitglied-
staat.

Brüssel, den 31. Oktober 2002

Für die Kommission
Franz FISCHLER

Mitglied der Kommission
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VERORDNUNG (EG) Nr. 1948/2002 DER KOMMISSION
vom 31. Oktober 2002

zur Änderung der Verordnung (EWG) Nr. 584/75 über die Durchführungsbestimmungen für die
Ausschreibung der Ausfuhrerstattung bei Reis

DIE KOMMISSION DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN —

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen
Gemeinschaft,

gestützt auf die Verordnung (EG) Nr. 3072/95 des Rates vom
22. Dezember 1995 über die gemeinsame Marktorganisation
für Reis (1), zuletzt geändert durch die Verordnung (EG) Nr.
411/2002 (2), insbesondere auf Artikel 13 Absatz 15,

in Erwägung nachstehender Gründe:

(1) Angesichts der in den vorangegangenen Wirtschafts-
jahren gesammelten Erfahrungen ist es angezeigt, die
Verordnung (EWG) Nr. 584/75 der Kommission vom 6.
März 1975 über die Durchführungsbestimmungen für
die Ausschreibung der Ausfuhrerstattung bei Reis (3),
zuletzt geändert durch die Verordnung (EG) Nr. 299/
95 (4), zu ändern.

(2) Unter Beibehaltung der Anonymität sollten die verschie-
denen Bieter mit Nummern gekennzeichnet werden, um
festzustellen, welche mehrere Angebote eingereicht
haben und in welcher Höhe diese liegen.

(3) Um die Zuschlagsmengen genauer verwalten zu können,
sollte ein Zuteilungskoeffizient für die Angebote auf der
Ebene der Höchstausfuhrerstattung festgelegt werden,
wobei es den Marktbeteiligten ermöglicht werden sollte,
eine Mindestzuteilungsmenge festzulegen, unterhalb
deren ihr Angebot als nicht eingereicht gilt.

(4) Der Verwaltungsausschuss für Getreide hat nicht inner-
halb der ihm von seinem Vorsitzenden gesetzten Frist
Stellung genommen —

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN:

Artikel 1

Die Verordnung (EWG) Nr. 584/75 wird wie folgt geändert:
1. An Artikel 2 Absatz 2 wird folgender Text angefügt:

„und eventuell
e) wenn die Kommission einen Zuteilungskoeffizienten für

die angebotenen Mengen gemäß Artikel 5 festlegt, eine
Mindestzuteilungsmenge, unterhalb deren das Angebot
als nicht eingereicht gilt.“

2. Artikel 4 Absatz 2 erhält folgende Fassung:
„(2) Die Bieter werden bei jeder wöchentlichen Ausschrei-
bung einzeln nummeriert. Diese Nummerierung erfolgt für
jede wöchentliche Ausschreibung willkürlich und
unabhängig. Die Angebote werden mit den Nummern der
entsprechenden Bieter gekennzeichnet und so unverzüglich
der Kommission übermittelt.“

3. An Artikel 5 Absatz 2 wird folgender Satz angefügt:
„Bei den Angeboten in Höhe der Höchstausfuhrerstattung
kann die Festlegung mit der Festlegung eines Zuteilungsko-
effizienten für die angebotenen Mengen einhergehen. Über
diese Festlegung wird nach dem Verfahren von Absatz 1
entschieden.“

4. In Artikel 7 wird folgender Text eingefügt:
„c) das Angebot gemäß den Bestimmungen von Artikel 2

als nicht eingereicht gilt;
d) die Kommission einen Zuteilungskoeffizienten festlegt.

Der freigegebene Betrag entspricht der nicht stattgege-
benen Menge.“

Artikel 2

Diese Verordnung tritt am dritten Tag nach ihrer Veröffentli-
chung im Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaften in Kraft.

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem Mitglied-
staat.

Brüssel, den 31. Oktober 2002

Für die Kommission
Franz FISCHLER

Mitglied der Kommission
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VERORDNUNG (EG) Nr. 1949/2002 DER KOMMISSION
vom 31. Oktober 2002

zur Änderung der Verordnung (EG) Nr. 1555/96 mit Durchführungsvorschriften für die Anwen-
dung der Zusatzzölle bei der Einfuhr von Obst und Gemüse

DIE KOMMISSION DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN —

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen
Gemeinschaft,

gestützt auf die Verordnung (EG) Nr. 2200/96 des Rates vom
28. Oktober 1996 über die gemeinsame Marktorganisation für
Obst und Gemüse (1), zuletzt geändert durch die Verordnung
(EG) Nr. 545/2002 der Kommission (2), insbesondere auf
Artikel 33 Absatz 4,

in Erwägung nachstehender Gründe:

(1) Gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1555/96 der Kommis-
sion (3), zuletzt geändert durch die Verordnung (EG) Nr.
1768/2002 (4), wird die Einfuhr der in ihrem Anhang
aufgeführten Erzeugnisse überwacht. Im Fall der Präfe-
renzeinfuhren erfolgt diese Überwachung gemäß Artikel
308d der Verordnung (EWG) Nr. 2454/93 der Kommis-
sion (5), zuletzt geändert durch die Verordnung (EG) Nr.
444/2002 (6).

(2) Zur Anwendung von Artikel 5 Absatz 4 des im Rahmen
der multilateralen Handelsverhandlungen der Uruguay-
Runde geschlossenen Übereinkommens über die Land-

wirtschaft (7) sind auf der Grundlage der letzten für
1999, 2000 und 2001 verfügbaren Angaben die
Auslösungsschwellen für die Zusatzzölle für Mandarinen,
Clementinen, Gurken, Artischocken und Orangen zu
ändern.

(3) Die in dieser Verordnung vorgesehenen Maßnahmen
entsprechen der Stellungnahme des Verwaltungsaus-
schusses für frisches Obst und Gemüse —

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN:

Artikel 1

Der Anhang der Verordnung (EG) Nr. 1555/96 wird durch den
Anhang dieser Verordnung ersetzt.

Artikel 2

Diese Verordnung tritt am Tag ihrer Veröffentlichung im Amts-
blatt der Europäischen Gemeinschaften in Kraft.

Sie gilt ab 1. November 2002.

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem Mitglied-
staat.

Brüssel, den 31. Oktober 2002

Für die Kommission
Franz FISCHLER

Mitglied der Kommission
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Laufende Nummer KN-Code Warenbezeichnung Anwendungszeitraum Auslösungsschwelle
(in Tonnen)

ANHANG

„ANHANG

Unbeschadet der Vorschriften für die Auslegung der Kombinierten Nomenklatur dient der Wortlaut der Warenbezeich-
nungen nur als Hinweis. Der Anwendungsbereich der Zusatzzölle wird im Rahmen dieses Anhangs durch den Umfang
der KN-Codes zum Zeitpunkt der Genehmigung dieser Verordnung bestimmt. Steht vor dem KN-Code ein ‚ex‘, so wird der
Anwendungsbereich der Zusatzzölle gleichzeitig vom Anwendungsbereich des KN-Codes und dem Anwendungsbereich
des entsprechenden Anwendungszeitraums bestimmt.

78.0015 ex 0702 00 00 Tomaten/Paradeiser — 1. Oktober bis 31. März 190 805

78.0020 — 1. April bis 30. September 17 669

78.0065 ex 0707 00 05 Gurken — 1. Mai bis 31. Oktober 7 037

78.0075 — 1. November bis 30. April 4 555

78.0085 ex 0709 10 00 Artischocken — 1. November bis 30. Juni 1 109

78.0100 0709 90 70 Zucchini (Courgettes) — 1. Januar bis 31. Dezember 82 028

78.0110 ex 0805 10 10
ex 0805 10 30
ex 0805 10 50

Orangen — 1. Dezember bis 31. Mai 331 166

78.0120 ex 0805 20 10 Clementinen — 1. November bis Ende Februar 81 509

78.0130 ex 0805 20 30
ex 0805 20 50
ex 0805 20 70
ex 0805 20 90

Mandarinen (einschließlich Tange-
rinen und Satsumas); Wilkings und
ähnliche Kreuzungen von Zitrus-
früchten

— 1. November bis Ende Februar 85 422

78.0155 ex 0805 50 10 Zitronen — 1. Juni bis 31. Dezember 251 805

78.0160 — 1. Januar bis 31. Mai 15 983

78.0170 ex 0806 10 10 Tafeltrauben — 21. Juli bis 20. November 62 101

78.0175 ex 0808 10 20
ex 0808 10 50
ex 0808 10 90

Äpfel — 1. Januar bis 31. August 653 748

78.0180 — 1. September bis 31. Dezember 39 597

78.0220 ex 0808 20 50 Birnen — 1. Januar bis 30. April 242 649

78.0235 — 1. Juli bis 31. Dezember 23 432

78.0250 ex 0809 10 00 Aprikosen/Marillen — 1. Juni bis 31. Juli 4 156

78.0265 ex 0809 20 95 Kirschen, andere als Sauerkirschen/
Weichseln

— 21. Mai bis 10. August 86 224

78.0270 ex 0809 30 Pfirsiche, einschließlich Brugnolen
und Nektarinen

— 11. Juni bis 30. September 3 378

78.0280 ex 0809 40 05 Pflaumen — 11. Juni bis 30. September 81 605“



VERORDNUNG (EG) Nr. 1950/2002 DER KOMMISSION
vom 31. Oktober 2002

zur Einstellung der Seeteufelfischerei durch Schiffe unter der Flagge Belgiens

DIE KOMMISSION DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN —

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen
Gemeinschaft,

gestützt auf die Verordnung (EWG) Nr. 2847/93 des Rates vom
12. Oktober 1993 zur Einführung einer Kontrollregelung für
die gemeinsame Fischereipolitik (1), zuletzt geändert durch die
Verordnung (EG) Nr. 2846/98 (2), insbesondere auf Artikel 21
Absatz 3,

in Erwägung nachstehender Gründe:

(1) In der Verordnung (EG) Nr. 2555/2001 des Rates vom
18. Dezember 2001 zur Festsetzung der Fangmöglich-
keiten und damit zusammenhängende Fangbedingungen
für bestimmte Fischbestände und Bestandsgruppen in
den Gemeinschaftsgewässern sowie für Gemeinschafts-
schiffe in Gewässern mit Fangbeschränkungen (2002) (3),
geändert durch die Verordnung (EG) Nr. 1811/2002 (4),
sind für das Jahr 2002 Quoten für Seeteufel vorgegeben.

(2) Um die Einhaltung der Fangbeschränkungen für quoten-
gebundene Bestände zu gewährleisten, muss die
Kommission den Zeitpunkt festsetzen, zu dem die zuge-
teilte Quote aufgrund der Fänge der Fischereifahrzeuge
unter der Flagge eines Mitgliedstaats als ausgeschöpft
gilt.

(3) Nach den der Kommission übermittelten Angaben haben
die Seeteufelfänge in den ICES-Gebieten VIII a, b, d und
e durch Schiffe, die die Flagge Belgiens führen oder in

Belgien registriert sind, die für 2002 zugeteilte Quote
erreicht. Belgien hat die Befischung dieses Bestands ab
dem 18. Oktober 2002 verboten. Es empfiehlt sich
daher, dieses Datum zu übernehmen —

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN:

Artikel 1

Aufgrund der Seeteufelfänge in den Gewässern der ICES-
Gebiete VIII a, b, d und e durch Schiffe, die die Flagge Belgiens
führen oder in Belgien registriert sind, gilt die Belgien für 2002
zugeteilte Quote als erschöpft.

Die Fischerei auf Seeteufel in den Gewässern der ICES-Gebiete
VIII a, b, d und e durch Schiffe, die die Flagge Belgiens führen
oder in Belgien registriert sind, sowie die Aufbewahrung an
Bord, das Umladen und Anlanden von Fängen aus diesem
Bestand, die von den genannten Schiffen nach Beginn der
Anwendung dieser Verordnung getätigt werden, sind verboten.

Artikel 2

Diese Verordnung tritt am Tag nach ihrer Veröffentlichung im
Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaften in Kraft.

Sie gilt mit Wirkung vom 18. Oktober 2002.

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem Mitglied-
staat.

Brüssel, den 31. Oktober 2002

Für die Kommission
Franz FISCHLER

Mitglied der Kommission
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VERORDNUNG (EG) Nr. 1951/2002 DER KOMMISSION
vom 31. Oktober 2002

zur Einstellung der Fischerei auf Seehecht durch Schiffe unter der Flagge Belgiens

DIE KOMMISSION DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN —

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen
Gemeinschaft,

gestützt auf die Verordnung (EWG) Nr. 2847/93 des Rates vom
12. Oktober 1993 zur Einführung einer Kontrollregelung für
die gemeinsame Fischereipolitik (1), zuletzt geändert durch die
Verordnung (EG) Nr. 2846/98 (2), insbesondere auf Artikel 21
Absatz 3,

in Erwägung nachstehender Gründe:

(1) In der Verordnung (EG) Nr. 2555/2001 des Rates vom
18. Dezember 2001 zur Festsetzung der Fangmöglich-
keiten und damit zusammenhängende Fangbedingungen
für bestimmte Fischbestände und Bestandsgruppen in
den Gemeinschaftsgewässern sowie für Gemeinschafts-
schiffe in Gewässern mit Fangbeschränkungen (2002) (3),
geändert durch die Verordnung (EG) Nr. 1811/2002 (4),
sind für das Jahr 2002 Quoten für Seehecht vorgegeben.

(2) Um die Einhaltung der Fangbeschränkungen für quoten-
gebundene Bestände zu gewährleisten, muss die
Kommission den Zeitpunkt festsetzen, zu dem die zuge-
teilte Quote aufgrund der Fänge der Fischereifahrzeuge
unter der Flagge eines Mitgliedstaats als ausgeschöpft
gilt.

(3) Nach den der Kommission übermittelten Angaben haben
die Seehechtfänge in den ICES-Gebieten VIII a, b, d und
e durch Schiffe, die die Flagge Belgiens führen oder in

Belgien registriert sind, die für 2002 zugeteilte Quote
erreicht. Belgien hat die Befischung dieses Bestands ab
dem 18. Oktober 2002 verboten. Es empfiehlt sich
daher, dieses Datum zu übernehmen —

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN:

Artikel 1

Aufgrund der Seehechtfänge in den ICES-Gebieten VIII a, b,
und, e durch Schiffe, die die Flagge Belgiens führen oder in
Belgien registriert sind, gilt die Belgien für 2002 zugeteilte
Quote als erschöpft.

Die Fischerei auf Seehecht in den ICES-Gebieten VIII a, b, d und
e durch Schiffe, die die Flagge Belgiens führen oder in Belgien
registriert sind, sowie die Aufbewahrung an Bord, das Umladen
und Anlanden von Fängen aus diesem Bestand, die von den
genannten Schiffen nach Beginn der Anwendung dieser Verord-
nung getätigt werden, sind verboten.

Artikel 2

Diese Verordnung tritt am Tag nach ihrer Veröffentlichung im
Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaften in Kraft.

Sie gilt mit Wirkung vom 18. Oktober 2002.

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem Mitglied-
staat.

Brüssel, den 31. Oktober 2002

Für die Kommission
Franz FISCHLER

Mitglied der Kommission
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VERORDNUNG (EG) Nr. 1952/2002 DER KOMMISSION
vom 31. Oktober 2002

zur Einstellung der Fischerei auf Rotbarsch durch Schiffe unter der Flagge Portugals

DIE KOMMISSION DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN —

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen
Gemeinschaft,

gestützt auf die Verordnung (EWG) Nr. 2847/93 des Rates vom
12. Oktober 1993 zur Einführung einer Kontrollregelung für
die gemeinsame Fischereipolitik (1), zuletzt geändert durch die
Verordnung (EG) Nr. 2846/98 (2), insbesondere auf Artikel 21
Absatz 3,

in Erwägung nachstehender Gründe:

(1) In der Verordnung (EG) Nr. 2555/2001 des Rates vom
18. Dezember 2001 zur Festsetzung der Fangmöglich-
keiten und damit zusammenhängende Fangbedingungen
für bestimmte Fischbestände und Bestandsgruppen in
den Gemeinschaftsgewässern sowie für Gemeinschafts-
schiffe in Gewässern mit Fangbeschränkungen (2002) (3),
geändert durch die Verordnung (EG) Nr. 1811/2002 (4),
sind für das Jahr 2002 Quoten für Rotbarsch vorge-
geben.

(2) Um die Einhaltung der Fangbeschränkungen für quoten-
gebundene Bestände zu gewährleisten, muss die
Kommission den Zeitpunkt festsetzen, zu dem die zuge-
teilte Quote aufgrund der Fänge der Fischereifahrzeuge
unter der Flagge eines Mitgliedstaats als ausgeschöpft
gilt.

(3) Nach den der Kommission übermittelten Angaben haben
die Rotbarschfänge in den ICES-Gebieten V, XII und XIV
durch Schiffe, die die Flagge Portugals führen oder in
Portugal registriert sind, die für 2002 zugeteilte Quote
erreicht. Portugal hat die Befischung dieses Bestands ab
dem 15. Oktober 2002 verboten. Es empfiehlt sich
daher, dieses Datum zu übernehmen —

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN:

Artikel 1

Aufgrund der Rotbarschfänge in den ICES-Gebieten V, XII und
XIV durch Schiffe, die die Flagge Portugals führen oder in
Portugal registriert sind, gilt die Portugal für 2002 zugeteilte
Quote als erschöpft.

Die Fischerei auf Rotbarsch in den ICES-Gebieten V, XII und
XIV durch Schiffe, die die Flagge Portugals führen oder in
Portugal registriert sind, sowie die Aufbewahrung an Bord, das
Umladen und Anlanden von Fängen aus diesem Bestand, die
von den genannten Schiffen nach Beginn der Anwendung
dieser Verordnung getätigt werden, sind verboten.

Artikel 2

Diese Verordnung tritt am Tag nach ihrer Veröffentlichung im
Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaften in Kraft.

Sie gilt mit Wirkung vom 15. Oktober 2002.

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem Mitglied-
staat.

Brüssel, den 31. Oktober 2002

Für die Kommission
Franz FISCHLER

Mitglied der Kommission
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VERORDNUNG (EG) Nr. 1953/2002 DER KOMMISSION
vom 31. Oktober 2002

zur Festsetzung der geltenden Erstattungssätze bei der Ausfuhr bestimmter Getreide- und Reis-
erzeugnisse in Form von nicht unter Anhang I des Vertrags fallenden Waren

DIE KOMMISSION DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN —

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen
Gemeinschaft,

gestützt auf die Verordnung (EWG) Nr. 1766/92 des Rates vom
30. Juni 1992 über die gemeinsame Marktorganisation für
Getreide (1), zuletzt geändert durch die Verordnung (EG) Nr.
1666/2000 (2), insbesondere auf Artikel 13 Absatz 3,

gestützt auf die Verordnung (EG) Nr. 3072/95 des Rates vom
22. Dezember 1995 über die gemeinsame Marktorganisation
für Reis (3), zuletzt geändert durch die Verordnung (EG) Nr.
411/2002 der Kommission (4), insbesondere auf Artikel 13
Absatz 3,

in Erwägung nachstehender Gründe:

(1) Gemäß Artikel 13 Absatz 1 der Verordnung (EWG) Nr.
1766/92 und Artikel 13 Absatz 1 der Verordnung (EG)
Nr. 3072/95 kann der Unterschied zwischen den Notie-
rungen oder Preisen auf dem Weltmarkt für die in
Artikel 1 dieser beiden Verordnungen genannten Erzeug-
nisse und den Preisen in der Gemeinschaft durch eine
Erstattung bei der Ausfuhr ausgeglichen werden.

(2) In der Verordnung (EG) Nr. 1520/2000 der Kommission
vom 13. Juli 2000 zur Festlegung der gemeinsamen
Verfahren bei der Regelung zur Gewährung von Aus-
fuhrerstattungen und der Kriterien zur Festsetzung des
Erstattungsbetrags für bestimmte landwirtschaftliche
Erzeugnisse, die in Form von nicht unter Anhang I des
Vertrags fallenden Waren ausgeführt werden (5), zuletzt
geändert durch die Verordnung (EG) Nr. 1052/2002 (6),
sind diejenigen Erzeugnisse bezeichnet, für die bei ihrer
Ausfuhr in Form von im Anhang B der Verordnung
(EWG) Nr. 1766/92 oder im Anhang B der Verordnung
(EG) Nr. 3072/95 aufgeführten Waren ein Erstattungs-
satz festgesetzt werden muss.

(3) Gemäß Artikel 4 Absatz 1 erster Unterabsatz der
Verordnung (EG) Nr. 1520/2000 muss der Erstattungs-
satz für jeden Monat für je 100 kg dieser Grunderzeug-
nisse festgesetzt werden.

(4) Die Verpflichtungen hinsichtlich der Erstattungen für die
Ausfuhr von landwirtschaftlichen Erzeugnissen, die in
Waren außerhalb des Geltungsbereichs von Anhang I
des Vertrags enthalten sind, könnten in Frage gestellt
werden, wenn hohe Erstattungssätze im Voraus festge-
legt werden. Infolgedessen sind Vorkehrungen gegen
solche Situationen zu ergreifen, ohne dass dadurch der
Abschluss langfristiger Verträge verhindert wird. Die
Festlegung eines Erstattungssatzes im Hinblick auf die
vorzeitige Festsetzung von Erstattungen trägt zur Verwir-
klichung dieser Ziele bei.

(5) Im Anschluss an die zwischen der Europäischen Gemein-
schaft und den Vereinigten Staaten von Amerika getrof-
fene Übereinkunft über die Ausfuhren von Teigwaren
aus der Gemeinschaft in die USA, die mit dem Beschluss
87/482/EWG des Rates (7) genehmigt wurde, muss die
Erstattung für Waren der KN-Codes 1902 11 00 und
1902 19 00 je nach Bestimmungsgebiet unterschiedlich
festgelegt werden.

(6) Nach Artikel 4 Absätze 3 und 5 der Verordnung (EG)
Nr. 1520/2000 gilt für das verarbeitete Grunderzeugnis
zum vermuteten Zeitpunkt der Herstellung der Waren
ein verminderter Erstattungssatz, weil die nach der
Verordnung (EWG) Nr. 1722/93 der Kommission (8),
zuletzt geändert durch die Verordnung (EG) Nr. 1786/
2001 (9), gewährte Produktionserstattung zu berücksich-
tigen ist.

(7) Alkoholische Getränke werden als Erzeugnisse
betrachtet, die weniger empfindlich auf den Preis des zu
ihrer Herstellung verwendeten Getreides reagieren. Das
Protokoll Nr. 19 zum Vertrag über den Beitritt Däne-
marks, Irlands und des Vereinigten Königreichs sieht
allerdings vor, dass die notwendigen Maßnahmen festzu-
legen sind, um die Verwendung von Getreide aus der
Gemeinschaft zur Herstellung alkoholischer Getränke auf
Getreidebasis zu erleichtern. Infolgedessen sind die
Erstattungssätze für in Form von alkoholischen
Getränken aufgeführtes Getreide anzupassen.

(8) Da jedoch unbedingt sichergestellt sein muss, dass die
peinlich genaue Verwaltung keine Unterbrechung
erfährt, muss sowohl den Ausgabenvorausschätzungen
als auch den verfügbaren Haushaltsmitteln Rechnung
getragen werden.

(9) Der Verwaltungsausschuss für Getreide hat nicht inner-
halb der ihm von seinem Vorsitzenden gesetzten Frist
Stellung genommen —

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN:

Artikel 1

Die geltenden Erstattungssätze für die Grunderzeugnisse im
Sinne des Anhangs A der Verordnung (EG) Nr. 1520/2000 und
des Artikels 1 der Verordnung (EWG) Nr. 1766/92 oder des
Artikels 1 Absatz 1 der Verordnung (EG) Nr. 3072/95, die in
Form von im Anhang B der Verordnung (EWG) Nr. 1766/92
oder im Anhang B der geänderten Verordnung (EG) Nr. 3072/
95 genannten Waren ausgeführt werden, werden entsprechend
dem Anhang festgesetzt.

Artikel 2

Diese Verordnung tritt am 1. November 2002 in Kraft.
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Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem Mitglied-
staat.

Brüssel, den 31. Oktober 2002

Für die Kommission
Erkki LIIKANEN

Mitglied der Kommission

1.11.2002 L 299/25Amtsblatt der Europäischen GemeinschaftenDE



DE Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaften 1.11.2002L 299/26

(EUR/100 kg)

Erstattungssätze pro 100 kg
des Grunderzeugnisses

KN-Code Bezeichnung der Erzeugnisse (1)
bei Festlegung der

Erstattungen
im Voraus

in den
anderen Fällen

ANHANG

zur Verordnung der Kommission vom 31. Oktober 2002 zur Festsetzung der Erstattungssätze bei der Ausfuhr
bestimmter Getreide- und Reiserzeugnisse in Form von nicht unter Anhang I des Vertrags fallenden Waren

1001 10 00 Hartweizen:

– bei der Ausfuhr von Waren der KN-Codes 1902 11 und 1902 19 nach den
Vereinigten Staaten von Amerika — —

– in allen anderen Fällen — —

1001 90 99 Weichweizen und Mengkorn:

– bei der Ausfuhr von Waren der KN-Codes 1902 11 und 1902 19 nach den
Vereinigten Staaten von Amerika — —

– in allen anderen Fällen:

– – bei Anwendung von Artikel 4 Absatz 5 der Verordnung (EG) Nr. 1520/2000 (2) — —

– – bei Ausfuhr von Waren des Kapitels 2208 (3) — —

– – in allen anderen Fällen — —

1002 00 00 Roggen 1,470 1,470

1003 00 90 Gerste

– bei Ausfuhr von Waren des Kapitels 2208 (3) — —

– in allen anderen Fällen — —

1004 00 00 Hafer — —

1005 90 00 Mais, verwendet in Form von:

– Stärke:

– – bei Anwendung von Artikel 4 Absatz 5 der Verordnung (EG) Nr. 1520/2000 (2) 0,916 0,916

– – bei Ausfuhr von Waren des Kapitels 2208 (3) — —

– – in allen anderen Fällen 0,916 0,916

– Glucose, Glucosesirup, Maltodextrin, Maltodextrinsirup der KN-Codes 1702 30 51,
1702 30 59, 1702 30 91, 1702 30 99, 1702 40 90, 1702 90 50, 1702 90 75,
1702 90 79, 2106 90 55 (4):

– – bei Anwendung von Artikel 4 Absatz 5 der Verordnung (EG) Nr. 1520/2000 (2) 0,687 0,687

– – bei Ausfuhr von Waren ds Kapitels 2208 (3) — —

– – in allen anderen Fällen 0,687 0,687

– bei Ausfuhr von Waren des Kapitels 2208 (3) — —

– anderer (einschließlich in unverarbeitetem Zustand verwendet) 0,916 0,916

Kartoffelstärke des KN-Codes 1108 13 00, gleichgestellt mit einem aus der
Verarbeitung von Mais hergestellten Produkt:

– bei Anwendung von Artikel 4 Absatz 5 der Verordnung (EG) Nr. 1520/2000 (2) 0,916 0,916

– – bei Ausfuhr von Waren des Kapitels 2208 (3) — —

– in allen anderen Fällen 0,916 0,916
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(EUR/100 kg)

Erstattungssätze pro 100 kg
des Grunderzeugnisses

KN-Code Bezeichnung der Erzeugnisse (1)
bei Festlegung der

Erstattungen
im Voraus

in den
anderen Fällen

ex 1006 30 Vollständig geschliffener Reis:
– rundkörniger Reis 16,200 16,200
– mittelkörniger Reis 16,200 16,200
– langkörniger Reis 16,200 16,200

1006 40 00 Bruchreis 3,800 3,800

1007 00 90 Sorghum — —

(1) Hinsichtlich der landwirtschaftlichen Erzeugnisse müssen die im Anhang E der Verordnung (EG) Nr. 1520/2000 der Kommission angegebenen Koeffizienten angewandt
werden (ABl. L 177 vom 15.7.2000, S. 1).

(2) Die betreffende Ware fällt unter den KN-Code 3505 10 50.
(3) Waren, aufgenommen in Anhang B der Verordnung (EWG) Nr. 1766/92 oder gemäß Artikel 2 der Verordnung (EG) Nr. 2825/93.
(4) Für Sirupe der KN-Codes 1702 30 99, 1702 40 90 und 1702 60 90, hergestellt als Mischung von Glucose- und Fructosesirup, gibt nur der Glucosesirup Recht auf

Ausfuhrerstattung.



VERORDNUNG (EG) Nr. 1954/2002 DER KOMMISSION
vom 31. Oktober 2002

zur Festsetzung der Erstattungssätze bei der Ausfuhr von bestimmten Milcherzeugnissen in Form
von nicht unter Anhang I des Vertrags fallenden Waren

DIE KOMMISSION DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN —

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen
Gemeinschaft,

gestützt auf die Verordnung (EG) Nr. 1255/1999 des Rates
vom 15. Mai 1999 über die gemeinsame Marktorganisation für
Milch und Milcherzeugnisse (1), zuletzt geändert durch die
Verordnung (EG) Nr. 509/2002 der Kommission (2), insbeson-
dere auf Artikel 31,

in Erwägung nachstehender Gründe:

(1) Gemäß Artikel 31 Absatz 1 der Verordnung (EG) Nr.
1255/1999 kann der Unterschied zwischen den Preisen,
die im internationalen Handel für die in Artikel 1 Buch-
staben a), b), c), d), e) und g) dieser Verordnung aufge-
führten Erzeugnisse gelten, und den Preisen in der
Gemeinschaft durch eine Erstattung bei der Ausfuhr
ausgeglichen werden. In der Verordnung (EG) Nr. 1520/
2000 der Kommission vom 13. Juli 2000 zur Festlegung
der gemeinsamen Verfahren bei der Regelung zur
Gewährung von Ausfuhrerstattungen und der Kriterien
zur Festsetzung des Erstattungsbetrags für bestimmte
landwirtschaftliche Erzeugnisse, die in Form von nicht
unter Anhang I des Vertrages fallenden Waren ausge-
führt werden (3), zuletzt geändert durch die Verordnung
(EG) Nr. 1052/2002 (4), sind diejenigen Erzeugnisse
bezeichnet, für die bei ihrer Ausfuhr in Form von im
Anhang der Verordnung (EG) Nr. 1255/1999 aufge-
führten Waren ein Erstattungssatz festgesetzt werden
muss.

(2) Gemäß Artikel 4 Absatz 1 erster Unterabsatz der
Verordnung (EG) Nr. 1520/2000 muss der Erstattungs-
satz für jeden Monat für je 100 kg der betreffenden
Grunderzeugnisse festgesetzt werden.

(3) In Artikel 4 Absatz 3 der Verordnung (EG) Nr. 1520/
2000 ist vorgesehen, dass bei der Festsetzung des Erstat-
tungssatzes die Erstattungen bei der Erzeugung, Beihilfen
oder sonstigen Maßnahmen gleicher Wirkung — wenn
solche bestehen — berücksichtigt werden müssen, die in
Bezug auf die Grunderzeugnisse des Anhangs A dieser
Verordnung oder die ihnen gleichgestellten Erzeugnisse
aufgrund der Verordnung über die gemeinsame Marktor-
ganisation auf dem betreffenden Sektor in allen Mitglied-
staaten angewandt werden.

(4) Gemäß Artikel 12 Absatz 1 der Verordnung (EG) Nr.
1255/1999 wird für Magermilch, die in der Gemein-
schaft hergestellt worden ist und zu Kasein verarbeitet
wird, eine Beihilfe gewährt, wenn die Milch und das
daraus hergestellte Kasein bestimmten Bedingungen
entsprechen.

(5) Die Verordnung (EG) Nr. 2571/97 der Kommission vom
15. Dezember 1997 über den Verkauf von Billigbutter
und die Gewährung einer Beihilfe für Rahm, Butter und
Butterfett für die Herstellung von Backwaren, Speiseeis
und anderen Lebensmitteln (5), zuletzt geändert durch
die Verordnung (EG) Nr. 635/2002 (6), gestattet, Butter
und Rahm zu herabgesetzten Preisen an Industriezweige
zu liefern, die bestimmte Waren herstellen.

(6) Da jedoch unbedingt sichergestellt sein muss, dass die
peinlich genaue Verwaltung keine Unterbrechung
erfährt, muss sowohl den Ausgabenvorausschätzungen
als auch den verfügbaren Haushaltsmitteln Rechnung
getragen werden.

(7) Der Verwaltungsausschuss für Milch und Milcherzeug-
nisse hat nicht innerhalb der ihm von seinem Vorsit-
zenden gesetzten Frist Stellung genommen —

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN:

Artikel 1

(1) Die Erstattungssätze für die Grunderzeugnisse im Sinne
des Anhangs A der Verordnung (EG) Nr. 1520/2000 und des
Artikels 1 der Verordnung (EG) Nr. 1255/1999, die in Form
von im Anhang der Verordnung (EG) Nr. 1255/1999
genannten Waren ausgeführt werden, werden entsprechend
dem Anhang festgesetzt.

(2) Für die im vorstehenden Absatz genannten und nicht im
Anhang aufgeführten Erzeugnisse wird kein Erstattungssatz
festgesetzt.

Artikel 2

Diese Verordnung tritt am 1. November 2002 in Kraft.
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Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem Mitglied-
staat.

Brüssel, den 31. Oktober 2002

Für die Kommission
Erkki LIIKANEN

Mitglied der Kommission
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ANHANG

zur Verordnung der Kommission vom 31. Oktober 2002 zur Festsetzung der Erstattungssätze bei der Ausfuhr
von bestimmten Milcherzeugnissen in Form von nicht unter Anhang I des Vertrags fallenden Waren

(EUR/100 kg)

KN-Code Warenbezeichnung Erstattungssätze

ex 0402 10 19 Milch, in Pulverform, granuliert oder in anderer fester Form, ohne Zusatz von
Zucker oder anderen Süßmitteln, mit einem Fettgehalt von weniger als 1,5 GHT
(PG 2):

a) bei Ausfuhr von Waren des KN-Codes 3501 —

b) bei Ausfuhr anderer Waren 76,00

ex 0402 21 19 Milch, in Pulverform oder in anderer fester Form, ohne Zusatz von Zucker oder
anderen Süßmitteln, mit einem Fettgehalt von 26 GHT (PG 3):

a) bei der Ausfuhr von Waren, die gemäß der Verordnung (EG) Nr. 2571/97
hergestellte verbilligte Butter oder Sahne in Form von PG 3 gleichgestellten
Erzeugnissen enthalten 87,95

b) bei der Ausfuhr anderer Waren 110,00

ex 0405 10 Butter, mit einem Fettgehalt von 82 Gewichtshundertteilen (PG 6):

a) bei der Ausfuhr von Waren, die Billigbutter oder Rahm enthalten und die
unter den in der Verordnung (EG) Nr. 2571/97 vorgesehenen Bedingungen
hergestellt sind 100,00

b) bei der Ausfuhr von Waren des KN-Codes 2106 90 98 mit einem Milchfett-
gehalt von 40 GHT oder mehr 192,25

c) bei der Ausfuhr anderer Waren 185,00



VERORDNUNG (EG) Nr. 1955/2002 DER KOMMISSION
vom 31. Oktober 2002

zur Festsetzung der Erstattungssätze bei der Ausfuhr bestimmter Erzeugnisse des Zuckersektors in
Form von nicht unter Anhang I des Vertrags fallenden Waren

DIE KOMMISSION DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN —

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen
Gemeinschaft,

gestützt auf die Verordnung (EG) Nr. 1260/2001 des Rates
vom 19. Juni 2001 über die gemeinsame Marktorganisation für
Zucker (1), geändert durch die Verordnung (EG) Nr. 680/2002
der Kommission (2), insbesondere auf Artikel 27 Absatz 5
Buchstabe a) und Absatz 15,

in Erwägung nachstehender Gründe:

(1) Gemäß Artikel 27 Absätze 1 und 2 der Verordnung (EG)
Nr. 1260/2001 kann der Unterschied zwischen den
Preisen auf dem Weltmarkt für die in Artikel 1 Absatz 1
unter den Buchstaben a), c), d), f), g) und h) genannten
Erzeugnisse und den Preisen in der Gemeinschaft durch
eine Erstattung bei der Ausfuhr ausgeglichen werden,
wenn diese Erzeugnisse in Form von Waren, die im
Anhang dieser Verordnung verzeichnet sind, ausgeführt
werden. In der Verordnung (EG) Nr. 1520/2000 der
Kommission vom 13. Juli 2000 zur Festlegung der
gemeinsamen Durchführungsvorschriften für die Gewäh-
rung von Ausfuhrerstattungen und der Kriterien zur
Festsetzung des Erstattungsbetrags für bestimmte land-
wirtschaftliche Erzeugnisse, die in Form von nicht unter
Anhang I des Vertrags fallenden Waren ausgeführt
werden (3), zuletzt geändert durch die Verordnung (EG)
Nr. 1052/2002 (4), sind die Erzeugnisse bezeichnet, für
die ein Erstattungssatz bei der Ausfuhr in Form von im
Anhang der Verordnung (EG) Nr. 1260/2001 aufge-
führten Waren festgesetzt werden muss.

(2) Gemäß Artikel 4 Absatz 1 der Verordnung (EG) Nr.
1520/2000 muss der Erstattungssatz für je 100 kg jedes
erwähnten Grunderzeugnisses für jeden Monat festge-
setzt werden.

(3) Gemäß Artikel 27 Absatz 3 der Verordnung (EG) Nr.
1260/2001 sowie Artikel 11 des im Rahmen der multi-
lateralen Verhandlungen der Uruguay-Runde abgeschlos-
senen Landwirtschaftsübereinkommens darf die bei der
Ausfuhr eines in einer Ware enthaltenen Erzeugnisses
gewährte Erstattung die Erstattung für das in verarbei-
tetem Zustand ausgeführte Erzeugnis nicht übersteigen.

(4) Die in dieser Verordnung festgelegten Erstattungen
können Gegenstand der Vorausfestsetzung sein, da die in
den kommenden Monaten herrschende Marktlage noch
nicht abzusehen ist.

(5) Die Verpflichtungen hinsichtlich der Erstattungen für die
Ausfuhr von landwirtschaftlichen Erzeugnissen, die in
Waren außerhalb des Geltungsbereichs von Anhang I
des Vertrags enthalten sind, könnten in Frage gestellt
werden, wenn hohe Erstattungssätze im Voraus festge-
legt werden. Infolgedessen sind Vorkehrungen gegen
solche Situationen zu ergreifen, ohne dass dadurch der
Abschluss langfristiger Verträge verhindert wird. Die
Festlegung eines Erstattungssatzes im Hinblick auf die
vorzeitige Festsetzung von Erstattungen trägt zur Verwir-
klichung dieser Ziele bei.

(6) Da jedoch unbedingt sichergestellt sein muss, dass die
peinlich genaue Verwaltung keine Unterbrechung
erfährt, muss sowohl den Ausgabenvorausschätzungen
als auch den verfügbaren Haushaltsmitteln Rechnung
getragen werden.

(7) Die in dieser Verordnung vorgesehenen Maßnahmen
entsprechen der Stellungnahme des Verwaltungsaus-
schusses für Zucker —

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN:

Artikel 1

Die Erstattungssätze für die Grunderzeugnisse im Sinne des
Anhangs A der Verordnung (EG) Nr. 1520/2000 und des Arti-
kels 1 Absätze 1 und 2 der Verordnung (EG) Nr. 1260/2001,
die in Form von in Anhang V der Verordnung (EG) Nr. 1260/
2001 genannten Waren ausgeführt werden, sind im Anhang
festgesetzt.

Artikel 2

Diese Verordnung tritt am 1. November 2002 in Kraft.

1.11.2002L 299/30 Amtsblatt der Europäischen GemeinschaftenDE

(1) ABl. L 178 vom 30.6.2001, S. 1.
(2) ABl. L 104 vom 20.4.2002, S. 26.
(3) ABl. L 177 vom 15.7.2000, S. 1.
(4) ABl. L 160 vom 18.6.2002, S. 16.



Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem Mitglied-
staat.

Brüssel, den 31. Oktober 2002

Für die Kommission
Erkki LIIKANEN

Mitglied der Kommission
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ANHANG

zur Verordnung der Kommission vom 31. Oktober 2002 zur Festsetzung der Erstattungssätze bei der Ausfuhr
bestimmter Erzeugnisse des Zuckersektors in Form von nicht unter Anhang I des Vertrags fallenden Waren

Erstattungssätze in EUR/100 kg

Erzeugnis
bei Festlegung der Erstattungen

im Voraus in den anderen Fällen

Weißzucker: 44,15 44,15



VERORDNUNG (EG) Nr. 1956/2002 DER KOMMISSION
vom 31. Oktober 2002

zur Erteilung von Ausfuhrlizenzen nach dem Verfahren B im Sektor Obst und Gemüse

DIE KOMMISSION DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN —

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen
Gemeinschaft,

gestützt auf die Verordnung (EG) Nr. 1961/2001 der Kommis-
sion vom 8. Oktober 2001 mit Durchführungsbestimmungen
zur Verordnung (EG) Nr. 2200/96 des Rates hinsichtlich der
Ausfuhrerstattungen für Obst und Gemüse (1), zuletzt geändert
durch die Verordnung (EG) Nr. 1176/2002 (2), insbesondere auf
Artikel 6 Absatz 6,

in Erwägung nachstehender Gründe:

(1) Durch die Verordnung (EG) Nr. 1312/2002 der
Kommission (3) wurden die Richtmengen festgesetzt, für
die nach dem Verfahren B außerhalb der Nahrungsmit-
telhilfe Ausfuhrlizenzen erteilt werden.

(2) Nach den der Kommission zurzeit vorliegenden Kennt-
nissen könnten die für den derzeitigen Ausfuhrzeitraum
vorgesehenen Richtmengen bei Zitronen bald über-
schritten werden. Diese Überschreitung würde eine
reibungslose Anwendung von Ausfuhrerstattungen im
Sektor Obst und Gemüse beeinträchtigen.

(3) Angesichts dieser Lage sind Anträge auf Erteilung
von Lizenzen nach dem Verfahren B, die für nach
dem 31. Oktober 2002 ausgeführte Zitronen gestellt
werden, bis zum Ende des derzeitigen Ausfuhrzeitraums
abzulehnen —

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN:

Artikel 1

Gemäß Artikel 1 der Verordnung (EG) Nr. 1312/2002 gestellte
Anträge, welche nach dem Verfahren B die Erteilung von
Lizenzen für die Ausfuhr von Zitronen betreffen und für
welche die Ausfuhranmeldungen nach dem 31. Oktober 2002
und vor dem 16. November 2002 angenommen werden, sind
abzulehnen.

Artikel 2

Diese Verordnung tritt am 1. November 2002 in Kraft.

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem Mitglied-
staat.

Brüssel, den 31. Oktober 2002

Für die Kommission
J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Generaldirektor für Landwirtschaft
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VERORDNUNG (EG) Nr. 1957/2002 DER KOMMISSION
vom 31. Oktober 2002

bezüglich der im Rahmen der Ausschreibung gemäß der Verordnung (EG) Nr. 900/2002 einge-
reichten Angebote für die Ausfuhr von Roggen

DIE KOMMISSION DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN —

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen
Gemeinschaft,

gestützt auf die Verordnung (EWG) Nr. 1766/92 des Rates vom
30. Juni 1992 über die gemeinsame Marktorganisation für
Getreide (1), zuletzt geändert durch die Verordnung (EG) Nr.
1666/2000 (2),

gestützt auf die Verordnung (EG) Nr. 1501/95 der Kommission
vom 29. Juni 1995 mit Durchführungsbestimmungen zur
Verordnung (EWG) Nr. 1766/92 des Rates hinsichtlich der
Gewährung von Ausfuhrerstattungen und zur Festlegung der
bei Störungen im Getreidesektor zu treffenden Maßnahmen (3),
zuletzt geändert durch die Verordnung (EG) Nr. 1163/2002 (4),
geändert durch die Verordnung (EG) Nr. 1324/2002 (5), insbe-
sondere auf Artikel 7,

in Erwägung nachstehender Gründe:

(1) Eine Ausschreibung der Erstattung bei der Ausfuhr von
Roggen nach allen Drittländern außer Ungarn, Estland,
Litauen und Lettland wurde durch die Verordnung (EG)
Nr. 900/2002 der Kommission (6), geändert durch die
Verordnung (EG) Nr. 1632/2002 (7) eröffnet.

(2) Nach Artikel 7 der Verordnung (EG) Nr. 1501/95 kann
die Kommission auf der Grundlage der eingereichten
Angebote nach dem Verfahren des Artikels 23 der

Verordnung (EWG) Nr. 1766/92 beschließen, die auf die
Ausschreibung eingegangenen Angebote nicht zu
berücksichtigen.

(3) Unter Berücksichtigung insbesondere der Kriterien nach
Artikel 1 der Verordnung (EG) Nr. 1501/95 ist die Fest-
setzung einer Höchsterstattung nicht angezeigt.

(4) Die in dieser Verordnung vorgesehenen Maßnahmen
entsprechen der Stellungnahme des Verwaltungsaus-
schusses für Getreide —

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN:

Artikel 1

Die im Rahmen der Ausschreibung der Erstattung oder der
Abgabe bei der Ausfuhr von Roggen gemäß der Verordnung
(EG) Nr. 900/2002 vom 25. bis zum 31. Oktober 2002 einge-
reichten Angebote werden nicht berücksichtigt.

Artikel 2

Diese Verordnung tritt am 1. November 2002 in Kraft.

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem Mitglied-
staat.

Brüssel, den 31. Oktober 2002

Für die Kommission
Franz FISCHLER

Mitglied der Kommission
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VERORDNUNG (EG) Nr. 1958/2002 DER KOMMISSION
vom 31. Oktober 2002

bezüglich der im Rahmen der Ausschreibung gemäß der Verordnung (EG) Nr. 899/2002 einge-
reichten Angebote für die Ausfuhr von Weichweizen

DIE KOMMISSION DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN —

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen
Gemeinschaft,

gestützt auf die Verordnung (EWG) Nr. 1766/92 des Rates vom
30. Juni 1992 über die gemeinsame Marktorganisation für
Getreide (1), zuletzt geändert durch die Verordnung (EG) Nr.
1666/2000 (2),

gestützt auf die Verordnung (EG) Nr. 1501/95 der Kommission
vom 29. Juni 1995 mit Durchführungsbestimmungen zur
Verordnung (EWG) Nr. 1766/92 des Rates hinsichtlich der
Gewährung von Ausfuhrerstattungen und zur Festlegung der
bei Störungen im Getreidesektor zu treffenden Maßnahmen (3),
zuletzt geändert durch die Verordnung (EG) Nr. 1163/2002 (4),
geändert durch die Verordnung (EG) Nr. 1324/2002 (5), insbe-
sondere auf Artikel 4,

in Erwägung nachstehender Gründe:

(1) Eine Ausschreibung der Erstattung bei der Ausfuhr von
Weichweizen nach allen Drittländern, mit Ausnahme
Polens, Estlands, Litauens und Lettlands, wurde durch die
Verordnung (EG) Nr. 899/2002 der Kommission (6),
geändert durch die Verordnung (EG) Nr. 1520/2002 (7),
eröffnet.

(2) Nach Artikel 7 der Verordnung (EG) Nr. 1501/95 kann
die Kommission auf der Grundlage der eingereichten
Angebote nach dem Verfahren des Artikels 23 der
Verordnung (EWG) Nr. 1766/92 beschließen, die auf die
Ausschreibung eingegangenen Angebote nicht zu
berücksichtigen.

(3) Unter Berücksichtigung insbesondere der Kriterien nach
Artikel 1 der Verordnung (EG) Nr. 1501/95 ist die Fest-
setzung einer Höchsterstattung nicht angezeigt.

(4) Die in dieser Verordnung vorgesehenen Maßnahmen
entsprechen der Stellungnahme des Verwaltungsaus-
schusses für Getreide —

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN:

Artikel 1

Die im Rahmen der Ausschreibung der Erstattung bei der
Ausfuhr von Weichweizen gemäß der Verordnung (EG) Nr.
899/2002 vom 25. bis zum 31. Oktober 2002 eingereichten
Angebote werden nicht berücksichtigt.

Artikel 2

Diese Verordnung tritt am 1. November 2002 in Kraft.

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem Mitglied-
staat.

Brüssel, den 31. Oktober 2002

Für die Kommission
Franz FISCHLER

Mitglied der Kommission
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VERORDNUNG (EG) Nr. 1959/2002 DER KOMMISSION
vom 31. Oktober 2002

zur Festsetzung der bei der Erstattung für Getreide anzuwendenden Berichtigung

DIE KOMMISSION DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN —

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen
Gemeinschaft,

gestützt auf die Verordnung (EWG) Nr. 1766/92 des Rates vom
30. Juni 1992 über die gemeinsame Marktorganisation für
Getreide (1), zuletzt geändert durch die Verordnung (EG) Nr.
1666/2000 (2), insbesondere auf Artikel 13 Absatz 8,

in Erwägung nachstehender Gründe:

(1) Aufgrund von Artikel 13 Absatz 8 der Verordnung
(EWG) Nr. 1766/92 wird bei der Ausfuhr von Getreide
aufgrund eines bei Beantragung der Ausfuhrlizenz zu
stellenden Antrags der Erstattungsbetrag, der am Tage
der Vorlage des Antrags auf Erteilung einer Ausfuhrli-
zenz gilt, auf ein Ausfuhrgeschäft angewandt, das
während der Gültigkeitsdauer dieser Ausfuhrlizenz
durchgeführt werden soll. In diesem Fall kann der Erstat-
tungsbetrag berichtigt werden.

(2) Gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1501/95 der Kommis-
sion vom 29. Juni 1995 mit Durchführungsbestim-
mungen zur Verordnung (EWG) Nr. 1766/92 des Rates
hinsichtlich der Gewährung von Ausfuhrerstattungen
und zur Festlegung der bei Störungen im Getreidesektor
zu treffenden Maßnahmen (3), zuletzt geändert durch die
Verordnung (EG) Nr. 1163/2002 (4), geändert durch die
Verordnung (EG) Nr. 1324/2002 (5), kann für die in
Artikel 1 Absatz 1 Buchstabe c) der Verordnung (EWG)
Nr. 1766/92 genannten Erzeugnisse ein Berichtigungsbe-
trag festgesetzt werden. Dieser Berichtigungsbetrag muss

unter Berücksichtigung der in Artikel 1 der Verordnung
(EG) Nr. 1501/95 aufgeführten Faktoren berechnet
werden.

(3) Die Lage auf dem Weltmarkt oder die besonderen Erfor-
dernisse bestimmter Märkte können die Differenzierung
der Berichtigung gemäß ihrer Bestimmung erforderlich
machen.

(4) Die Berichtigung muss gleichzeitig mit der Erstattung
und nach dem gleichen Verfahren festgesetzt werden; sie
kann zwischenzeitlich abgeändert werden.

(5) Aus den vorgenannten Bestimmungen ergibt sich, dass
der Berichtigungsbetrag entsprechend dem Anhang
dieser Verordnung festgesetzt werden muss.

(6) Die in dieser Verordnung vorgesehenen Maßnahmen
entsprechen der Stellungnahme des Verwaltungsaus-
schusses für Getreide —

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN:

Artikel 1

Der Betrag, um den die im voraus festgesetzten Erstattungen
bei der Ausfuhr der in Artikel 1 Absatz 1 Buchstaben a), b)
und c) der Verordnung (EWG) Nr. 1766/92 genannten Erzeug-
nisse mit Ausnahme von Malz zu berichtigen sind, ist im
Anhang festgesetzt.

Artikel 2

Diese Verordnung tritt am 1. November 2002 in Kraft.

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem Mitglied-
staat.

Brüssel, den 31. Oktober 2002

Für die Kommission
Franz FISCHLER

Mitglied der Kommission
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ANHANG

zur Verordnung der Kommission vom 31. Oktober 2002 zur Festsetzung der bei der Erstattung für Getreide
anzuwendenden Berichtigung

(EUR/t)

Erzeugniscode Bestimmung
Laufender
Monat

11

1. Term.

12

2. Term.

1

3. Term.

2

4. Term.

3

5. Term.

4

6. Term.

5

1001 10 00 9200 — — — — — — — —
1001 10 00 9400 — — — — — — — —
1001 90 91 9000 — — — — — — — —
1001 90 99 9000 A00 0 –0,93 –1,86 –2,79 –3,72 — —
1002 00 00 9000 C03 –20,00 –20,00 –20,00 –20,00 –20,00 — —

A05 0 0 0 0 0 — —
1003 00 10 9000 — — — — — — — —
1003 00 90 9000 A00 0 –0,93 –1,86 –2,79 –3,72 — —
1004 00 00 9200 — — — — — — — —
1004 00 00 9400 A00 0 –0,93 –1,86 –2,79 –3,72 — —
1005 10 90 9000 — — — — — — — —
1005 90 00 9000 A00 0 0 0 0 0 — —
1007 00 90 9000 — — — — — — — —
1008 20 00 9000 — — — — — — — —
1101 00 11 9000 — — — — — — — —
1101 00 15 9100 A00 0 0 0 0 0 — —
1101 00 15 9130 A00 0 0 0 0 0 — —
1101 00 15 9150 A00 0 0 0 0 0 — —
1101 00 15 9170 A00 0 0 0 0 0 — —
1101 00 15 9180 A00 0 0 0 0 0 — —
1101 00 15 9190 — — — — — — — —
1101 00 90 9000 — — — — — — — —
1102 10 00 9500 A00 0 0 0 0 0 — —
1102 10 00 9700 A00 0 0 0 0 0 — —
1102 10 00 9900 — — — — — — — —
1103 11 10 9200 A00 0 0 0 0 0 — —
1103 11 10 9400 A00 0 0 0 0 0 — —
1103 11 10 9900 — — — — — — — —
1103 11 90 9200 A00 0 0 0 0 0 — —
1103 11 90 9800 — — — — — — — —

NB: Die Erzeugniscodes sowie die Bestimmungscodes Serie „A“ sind in der geänderten Verordnung (EWG) Nr. 3846/87 der Kommission (ABl. L 366
vom 24.12.1987, S. 1) festgelegt.
Die Zahlencodes für das Bestimmungsland/-gebiet sind in der Verordnung (EG) Nr. 2020/2001 der Kommission (ABl. L 273 vom 16.10.2001,
S. 6) festgelegt.
Die übrigen Bestimmungen sind wie folgt festgelegt:
C03 Schweiz, Liechtenstein, Polen, Tschechische Republik, Slowakische Republik, Norwegen, Färöer-Inseln, Island, Russland, Belarus, Bosnien und

Herzegowina, Kroatien, Slowenien, Gebiet des ehemaligen Jugoslawiens (mit Ausnahme von Slowenien, Kroatien sowie Bosnien und
Herzegowina), Albanien, Rumänien, Bulgarien, Armenien, Georgien, Aserbaidschan, Moldawien, Ukraine, Kasachstan, Kirgisistan, Usbekistan,
Tadschikistan, Turkmenistan, Marokko, Algerien, Tunesien, Libyen, Ägypten, Malta, Zypern und Türkei.



VERORDNUNG (EG) Nr. 1960/2002 DER KOMMISSION
vom 31. Oktober 2002

zur Festsetzung des Weltmarktpreises für nicht entkörnte Baumwolle

DIE KOMMISSION DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN —

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen
Gemeinschaft,

gestützt auf das Protokoll Nr. 4 über Baumwolle im Anhang
zur Akte über den Beitritt Griechenlands, zuletzt geändert
durch die Verordnung (EG) Nr. 1050/2001 des Rates (1),

gestützt auf die Verordnung (EG) Nr. 1051/2001 des Rates
vom 22. Mai 2001 über die Erzeugerbeihilfe für Baumwolle (2),
insbesondere auf Artikel 4,

in Erwägung nachstehender Gründe:

(1) Gemäß Artikel 4 der Verordnung (EG) Nr. 1051/2001
wird der Weltmarktpreis für nicht entkörnte Baumwolle
regelmäßig anhand des in der Vergangenheit festge-
stellten Verhältnisses zwischen dem für entkörnte
Baumwolle festgestellten Weltmarktpreis und dem für
nicht entkörnte Baumwolle berechneten Weltmarktpreis
auf der Grundlage des Weltmarktpreises für entkörnte
Baumwolle ermittelt. Dieses in der Vergangenheit festge-
stellte Verhältnis ist mit Artikel 2 Absatz 2 der Verord-
nung (EG) Nr. 1591/2001 der Kommission vom 2.
August 2001 (3), geändert durch die Verordnung (EG)
Nr. 1486/2002 (4) zur Durchführung der Beihilferege-
lung für Baumwolle festgesetzt worden. Kann der Welt-
marktpreis so nicht ermittelt werden, so wird er anhand
des zuletzt ermittelten Preises bestimmt.

(2) Gemäß Artikel 5 der Verordnung (EG) Nr. 1051/2001
wird der Weltmarktpreis für nicht entkörnte Baumwolle
für ein Erzeugnis, das bestimmte Merkmale aufweist,
unter Berücksichtigung der günstigsten Angebote und

Notierungen auf dem Weltmarkt unter denjenigen
bestimmt, die als repräsentativ für den tatsächlichen
Markttrend gelten. Zu dieser Bestimmung wird der
Durchschnitt der Angebote und Notierungen herange-
zogen, die an einem oder mehreren repräsentativen
europäischen Börsenplätzen für ein in einem Hafen der
Gemeinschaft cif-geliefertes Erzeugnis aus einem der
Lieferländer festgestellt werden, die als die für den inter-
nationalen Handel am repräsentativsten gelten. Es sind
jedoch Anpassungen dieser Kriterien für die Bestimmung
des Weltmarktpreises für entkörnte Baumwolle vorge-
sehen, um den Differenzen Rechnung zu tragen, die
durch die Qualität des gelieferten Erzeugnisses oder die
Art der Angebote und Notierungen gerechtfertigt sind.
Diese Anpassungen sind in Artikel 3 Absatz 2 der
Verordnung (EG) Nr. 1591/2001 festgesetzt.

(3) In Anwendung vorgenannter Kriterien wird der Welt-
marktpreis für nicht entkörnte Baumwolle in nachste-
hender Höhe festgesetzt —

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN:

Artikel 1

Der in Artikel 4 der Verordnung (EG) Nr. 1051/2001 genannte
Weltmarktpreis für nicht entkörnte Baumwolle wird auf
24,678 EUR/100 kg festgesetzt.

Artikel 2

Diese Verordnung tritt am 1. November 2002 in Kraft.

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem Mitglied-
staat.

Brüssel, den 31. Oktober 2002

Für die Kommission
J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Generaldirektor für Landwirtschaft
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VERORDNUNG (EG) Nr. 1961/2002 DER KOMMISSION
vom 31. Oktober 2002

zur Festsetzung der Ausfuhrerstattungen für Getreide- und Reisverarbeitungserzeugnisse

DIE KOMMISSION DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN —

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen
Gemeinschaft,

gestützt auf die Verordnung (EWG) Nr. 1766/92 des Rates vom
30. Juni 1992 über die gemeinsame Marktorganisation für
Getreide (1), zuletzt geändert durch die Verordnung (EG) Nr.
1666/2000 (2), insbesondere auf Artikel 13 Absatz 3,

gestützt auf die Verordnung (EG) Nr. 3072/95 des Rates vom
22. Dezember 1995 über die gemeinsame Marktorganisation
für Reis (3), Verordnung (EG) Nr. 411/2002 der Kommission (4),
insbesondere auf Artikel 13 Absatz 3,

in Erwägung nachstehender Gründe:

(1) Artikel 13 der Verordnung (EWG) Nr. 1766/92 und
Artikel 13 der Verordnung (EG) Nr. 3072/95
bestimmen, dass der Unterschied zwischen den Notie-
rungen oder den Preisen auf dem Weltmarkt für die in
Artikel 1 dieser Verordnungen genannten Erzeugnisse
und den Preisen für die Erzeugnisse in der Gemeinschaft
durch eine Erstattung bei der Ausfuhr ausgeglichen
werden kann.

(2) Gemäß Artikel 13 der Verordnung (EG) Nr. 3072/95
sind die Erstattungen unter Berücksichtigung der jewei-
ligen Lage und der voraussichtlichen Entwicklung einer-
seits des verfügbaren Getreides und des Reises und
Bruchreises und ihrer Preise in der Gemeinschaft und
andererseits der Preise für Getreide, Reis, Bruchreis und
Getreideerzeugnisse auf dem Weltmarkt festzusetzen.
Nach denselben Artikeln ist auf den Getreide- und
Reismärkten für eine ausgeglichene Lage und für eine
natürliche Preis- und Handelsentwicklung zu sorgen.
Ferner ist den wirtschaftlichen Aspekten der geplanten
Ausfuhren sowie der Notwendigkeit Rechnung zu
tragen, Marktstörungen in der Gemeinschaft zu
vermeiden.

(3) Die Verordnung (EG) Nr. 1518/95 der Kommission (5),
geändert durch die Verordnung (EG) Nr. 2993/95 (6),
über die Regelung für die Einfuhr und die Ausfuhr von
Getreide- und Reisverarbeitungserzeugnissen bestimmt
in Artikel 4 die besonderen Kriterien, die bei der Berech-
nung der Erstattung für diese Erzeugnisse zu berücksich-
tigen sind.

(4) Infolgedessen sind die für die einzelnen Erzeugnisse zu
gewährenden Erstattungen zu staffeln, und zwar, je nach
Erzeugnis, aufgrund des Gehaltes an Rohfasern, Asche,

Spelzen, Proteinen, Fetten oder Stärke, wobei dieser
Gehalt jeweils besonders charakteristisch für die tatsäch-
lich in dem Verarbeitungserzeugnis enthaltene Menge
des Grunderzeugnisses ist.

(5) Bei Maniokwurzeln, anderen Wurzeln und Knollen von
tropischen Früchten sowie deren Mehlen machen wirt-
schaftliche Gesichtspunkte etwaiger Ausfuhren ange-
sichts der Art und der Herkunft dieser Erzeugnisse zur
Zeit eine Festsetzung von Ausfuhrerstattungen nicht
erforderlich. Für einige Verarbeitungserzeugnisse aus
Getreide ist es aufgrund der schwachen Beteiligung der
Gemeinschaft am Welthandel gegenwärtig nicht
notwendig, eine Ausfuhrerstattung festzusetzen.

(6) Die Lage auf dem Weltmarkt oder besondere Erforde-
rnisse bestimmter Märkte können eine Differenzierung
bei Erstattungen für bestimmte Erzeugnisse je nach ihrer
Bestimmung notwendig machen.

(7) Die Erstattung muss einmal monatlich festgesetzt
werden; sie kann zwischenzeitlich geändert werden.

(8) Bestimmte Maiserzeugnisse können so wärmebehandelt
werden, dass für sie eine Erstattung gewährt werden
könnte, die ihrer Qualität nicht gerecht wird. Für Erzeug-
nisse, die eine erste Gelbildung oder Gelierung
aufweisen, sollte deshalb keine Ausfuhrerstattung
gewährt werden.

(9) Der Verwaltungsausschuss für Getreide hat nicht inner-
halb der ihm von seinem Vorsitzenden gesetzten Frist
Stellung genommen —

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN:

Artikel 1

Die Ausfuhrerstattungen für die in Artikel 1 Absatz 1 Buch-
stabe d) der Verordnung (EWG) Nr. 1766/92 und in Artikel 1
Absatz 1 Buchstabe c) der Verordnung (EG) Nr. 3072/95
genannten und der Verordnung (EG) Nr. 1518/95 unterlie-
genden Erzeugnisse werden wie im Anhang dieser Verordnung
angegeben festgesetzt.

Artikel 2

Diese Verordnung tritt am 1. November 2002 in Kraft.
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Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem Mitglied-
staat.

Brüssel, den 31. Oktober 2002

Für die Kommission
Franz FISCHLER

Mitglied der Kommission
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Erzeugniscode Bestimmung Maßeinheit ErstattungsbetragErzeugniscode Bestimmung Maßeinheit Erstattungsbetrag

ANHANG

zur Verordnung der Kommission vom 31. Oktober 2002 zur Festsetzung der Ausfuhrerstattungen für Getreide-
und Reisverarbeitungserzeugnisse

1102 20 10 9200 (1) C11 EUR/t 12,82
1102 20 10 9400 (1) C11 EUR/t 10,99
1102 20 90 9200 (1) C11 EUR/t 10,99
1102 90 10 9100 C14 EUR/t 0,00
1102 90 10 9900 C14 EUR/t 0,00
1102 90 30 9100 C15 EUR/t 0,00
1103 19 40 9100 C16 EUR/t 0,00
1103 13 10 9100 (1) C14 EUR/t 16,49
1103 13 10 9300 (1) C14 EUR/t 12,82
1103 13 10 9500 (1) C14 EUR/t 10,99
1103 13 90 9100 (1) C14 EUR/t 10,99
1103 19 10 9000 C16 EUR/t 14,70
1103 19 30 9100 C14 EUR/t 0,00
1103 20 60 9000 C16 EUR/t 0,00
1103 20 20 9000 C14 EUR/t 0,00
1104 19 69 9100 C14 EUR/t 0,00
1104 12 90 9100 C13 EUR/t 0,00
1104 12 90 9300 C13 EUR/t 0,00
1104 19 10 9000 C13 EUR/t 0,00
1104 19 50 9110 C14 EUR/t 14,66
1104 19 50 9130 C14 EUR/t 11,91
1104 29 01 9100 C14 EUR/t 0,00
1104 29 03 9100 C14 EUR/t 0,00
1104 29 05 9100 C14 EUR/t 0,00
1104 29 05 9300 C14 EUR/t 0,00
1104 22 20 9100 C13 EUR/t 0,00
1104 22 30 9100 C13 EUR/t 0,00

1104 23 10 9100 C14 EUR/t 13,74
1104 23 10 9300 C14 EUR/t 10,53
1104 29 11 9000 C13 EUR/t 0,00
1104 29 51 9000 C13 EUR/t 0,00
1104 29 55 9000 C13 EUR/t 0,00
1104 30 10 9000 C13 EUR/t 0,00
1104 30 90 9000 C14 EUR/t 2,29
1107 10 11 9000 C13 EUR/t 0,00
1107 10 91 9000 C13 EUR/t 0,00
1108 11 00 9200 C10 EUR/t 0,00
1108 11 00 9300 C10 EUR/t 0,00
1108 12 00 9200 C10 EUR/t 14,66
1108 12 00 9300 C10 EUR/t 14,66
1108 13 00 9200 C10 EUR/t 14,66
1108 13 00 9300 C10 EUR/t 14,66
1108 19 10 9200 C10 EUR/t 57,76
1108 19 10 9300 C10 EUR/t 57,76
1109 00 00 9100 C10 EUR/t 0,00
1702 30 51 9000 (2) C10 EUR/t 14,36
1702 30 59 9000 (2) C10 EUR/t 10,99
1702 30 91 9000 C10 EUR/t 14,36
1702 30 99 9000 C10 EUR/t 10,99
1702 40 90 9000 C10 EUR/t 10,99
1702 90 50 9100 C10 EUR/t 14,36
1702 90 50 9900 C10 EUR/t 10,99
1702 90 75 9000 C10 EUR/t 15,05
1702 90 79 9000 C10 EUR/t 10,44
2106 90 55 9000 C10 EUR/t 10,99

(1) Für Erzeugnisse, die einer Wärmebehandlung bis zur ersten Gelbildung unterzogen wurden, wird keine Erstattung gewährt.

(2) Es gelten die Erstattungen gemäß der geänderten Verordnung (EWG) Nr. 2730/75 des Rates (ABl. L 281 vom 1.11.1975, S. 20).

NB: Die Erzeugniscodes sowie die Bestimmungscodes Serie „A“ sind in der geänderten Verordnung (EWG) Nr. 3846/87 der Kommission (ABl. L 366
vom 24.12.1987, S. 1) festgelegt.
Die Zahlencodes für das Bestimmungsland/Gebiet sind in der Verordnung (EG) Nr. 2020/2001 (ABl. L 273 vom 16.10.2001, S. 6).
Die übrigen Bestimmungen sind wie folgt festgelegt:
C10: Alle Bestimmungen außer Estland.
C11: Alle Bestimmungen außer Estland, Ungarn und Polen.
C12: Alle Bestimmungen außer Estland, Ungarn, Lettland und Polen.
C13: Alle Bestimmungen außer Estland, Ungarn und Litauen.
C14: Alle Bestimmungen außer Estland und Ungarn.
C15: Alle Bestimmungen außer Estland, Ungarn, Lettland, Litauen und Polen.
C16: Alle Bestimmungen außer Estland, Ungarn, Lettland und Litauen.



VERORDNUNG (EG) Nr. 1962/2002 DER KOMMISSION
vom 31. Oktober 2002

zur Festsetzung der Ausfuhrerstattungen für Getreidemischfuttermittel

DIE KOMMISSION DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN —

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen
Gemeinschaft,

gestützt auf die Verordnung (EWG) Nr. 1766/92 des Rates vom
30. Juni 1992 über die gemeinsame Marktorganisation für
Getreide (1), zuletzt geändert durch die Verordnung (EG) Nr.
1666/2000 (2), insbesondere auf Artikel 13 Absatz 3,

in Erwägung nachstehender Gründe:

(1) Artikel 13 der Verordnung (EWG) Nr. 1766/92
bestimmt, dass der Unterschied zwischen den Notie-
rungen oder den Preisen auf dem Weltmarkt für die in
Artikel 1 dieser Verordnung genannten Erzeugnisse und
den Preisen für diese Erzeugnisse in der Gemeinschaft
durch eine Erstattung bei der Ausfuhr ausgeglichen
werden kann.

(2) Die Verordnung (EG) Nr. 1517/95 der Kommission vom
29. Juni 1995 mit Durchführungsbestimmungen zur
Verordnung (EWG) Nr. 1766/92 hinsichtlich der Rege-
lung der Ein- und Ausfuhr von Getreidemischfuttermit-
teln und zur Änderung der Verordnung (EG) Nr. 1162/
95 mit besonderen Durchführungsbestimmungen über
Einfuhr- und Ausfuhrlizenzen für Getreide und Reis (3)
bestimmt in Artikel 2 die besonderen Kriterien, die bei
der Berechnung der Erstattung für diese Erzeugnisse zu
berücksichtigen sind.

(3) Bei dieser Berechnung muss auch der Gehalt an Getrei-
deerzeugnissen berücksichtigt werden. Zur Erzielung
einer Vereinfachung sollte die Erstattung deshalb für
zwei Arten von Getreideerzeugnissen gewährt werden,
nämlich für Mais, das in ausgeführten Mischfuttermitteln
am meisten verwendete Getreide, und für anderes
Getreide. Unter anderem Getreide sind im Sinne dieser
Verordnung in Frage kommende Getreideerzeugnisse
außer Mais und Maiserzeugnissen zu verstehen. Die

genannte Erstattung ist für die in dem betreffenden
Mischfuttermittel enthaltene Menge Getreideerzeugnisse
zu gewähren.

(4) Der Erstattungsbetrag muss außerdem den Möglichkeiten
und Bedingungen des Absatzes der betreffenden Erzeug-
nisse auf dem Weltmarkt, dem Erfordernis, Störungen
auf dem Markt der Gemeinschaft zu verhindern, und
dem wirtschaftlichen Aspekt der Ausfuhren Rechnung
tragen.

(5) Bei der Festsetzung der Erstattung erscheint es derzeit
jedoch angebracht, sich auf die Differenz zu gründen,
die zwischen den Kosten für die allgemein zur Herstel-
lung dieser Mischfuttermittel verwendeten Grundstoffe
auf dem Gemeinschaftsmarkt und auf dem Weltmarkt
festzustellen ist, was es ermöglicht, den wirtschaftlichen
Gegebenheiten bei der Ausfuhr dieser Erzeugnisse besser
Rechnung zu tragen.

(6) Die Erstattung muss einmal im Monat festgesetzt
werden; sie kann zwischenzeitlich geändert werden.

(7) Der Verwaltungsausschuss für Getreide hat nicht inner-
halb der ihm von seinem Vorsitzenden gesetzten Frist
Stellung genommen —

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN:

Artikel 1

Die Ausfuhrerstattungen für Mischfuttermittel, die in der
Verordnung (EWG) Nr. 1766/92 genannt sind und der Verord-
nung (EG) Nr. 1517/95 unterliegen, werden wie im Anhang
der vorliegenden Verordnung angegeben gewährt.

Artikel 2

Diese Verordnung tritt am 1. November 2002 in Kraft.

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem Mitglied-
staat.

Brüssel, den 31. Oktober 2002

Für die Kommission
Franz FISCHLER

Mitglied der Kommission
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ANHANG

zur Verordnung der Kommission vom 31. Oktober 2002 zur Festsetzung der Ausfuhrerstattungen für
Getreidemischfuttermittel

Für eine Ausfuhrerstattung kommen Erzeugnisse der nachstehenden Produktcodes in Frage:

2309 10 11 9000, 2309 10 13 9000, 2309 10 31 9000,
2309 10 33 9000, 2309 10 51 9000, 2309 10 53 9000,
2309 90 31 9000, 2309 90 33 9000, 2309 90 41 9000,
2309 90 43 9000, 2309 90 51 9000, 2309 90 53 9000.

Getreideerzeugnis Bestimmung Maßeinheit Erstattung

Mais und Maiserzeugnisse der

KN-Codes 0709 90 60, 0712 90 19, 1005, 1102 20,
1103 13, 1103 29 40, 1104 19 50, 1104 23 und
1904 10 10

C10 EUR/t 9,16

Getreideerzeugnisse außer Mais und Maiserzeugnissen C10 EUR/t 0,00

NB: Die Erzeugniscodes sowie die Bestimmungscodes Serie „A“ sind in der geänderten Verordnung (EWG) Nr. 3846/87
der Kommission (ABl. L 366 vom 24.12.1987, S. 1) festgelegt.
Die übrigen Bestimmungen sind wie folgt festgelegt:
C10 Alle Bestimmungen außer Estland.



II

(Nicht veröffentlichungsbedürftige Rechtsakte)

RAT

BESCHLUSS Nr. 1/2002 DES ASSOZIATIONSRATES — ASSOZIATION ZWISCHEN DEN EURO-
PÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN UND IHREN MITGLIEDSTAATEN EINERSEITS UND DER REPU-

BLIK ESTLAND ANDERERSEITS
vom 15. Januar 2002

zur Annahme der Durchführungsbestimmungen nach Artikel 63 Absatz 3 des Europa-Abkommens
zur Gründung einer Assoziation zwischen den Europäischen Gemeinschaften und ihren Mitglied-
staaten einerseits und der Republik Estland andererseits zu den Vorschriften über staatliche

Beihilfen in Artikel 63 Absatz 1 Ziffer iii) und Absatz 2 des Europa-Abkommens

(2002/849/EG)

DER ASSOZIATIONSRAT —

gestützt auf das Europa-Abkommen zur Gründung einer Asso-
ziation zwischen den Europäischen Gemeinschaften und ihren
Mitgliedstaaten einerseits und der Republik Estland anderer-
seits (1), insbesondere auf Artikel 63 Absatz 3,

in Erwägung nachstehender Gründe:

(1) Nach Artikel 63 Absatz 3 des Europa-Abkommens
erlässt der Assoziationsrat bis zum 31. Dezember 1997
durch Beschluss die erforderlichen Durchführungsbe-
stimmungen zu den Absätzen 1 und 2 jenes Artikels.

(2) Wie bekannt, werden nach Artikel 63 Absatz 2 des
Europa-Abkommens „staatliche Beihilfen“ im Sinne des
Artikels 63 Absatz 1 Ziffer iii) des Europa-Abkommens
nach den Kriterien beurteilt, die sich aus Artikel 87 des
Vertrags zur Gründung der Europäischen Gemeinschaft
ergeben, und somit staatliche oder aus staatlichen
Mitteln gewährte Beihilfen gleich welcher Art umfassen,
die durch die Begünstigung bestimmter Unternehmen
oder Produktionszweige den Wettbewerb verfälschen
oder zu verfälschen drohen, soweit sie den Handel
zwischen der Europäischen Gemeinschaft und der
Republik Estland beeinträchtigen.

(3) Die Republik Estland wird eine nationale Einrichtung
oder Verwaltung benennen, die als Überwachungs-
behörde für staatliche Beihilfen zuständig ist.

(4) Diese Überwachungsbehörde wird für die Prüfung beste-
hender und künftiger Einzelbeihilfen und Beihilfepro-
gramme in der Republik Estland zuständig sein und zu
deren Vereinbarkeit mit Artikel 63 Absatz 1 Ziffer iii)
und Absatz 2 des Europa-Abkommens Stellung nehmen.

(5) Bei der Festlegung der für eine wirksame Überwachung
erforderlichen Regeln wird die Republik Estland insbe-
sondere dafür sorgen, dass die Überwachungsbehörde
von den anderen staatlichen Stellen auf zentraler, regi-
onaler und lokaler Ebene rechtzeitig alle sachdienlichen
Informationen erhält.

(6) Die Kommission der Europäischen Gemeinschaften wird
die Überwachungsbehörde im Rahmen der einschlägigen
Gemeinschaftsprogramme durch Dokumentation,
Ausbildung, Studienaufenthalte und sonstige zweckmä-
ßige technische Hilfe unterstützen —

BESCHLIESST:

Artikel 1

Die diesem Beschluss beigefügten Durchführungsbestimmungen
nach Artikel 63 Absatz 3 des Europa-Abkommens zur Grün-
dung einer Assoziation zwischen den Europäischen Gemein-
schaften und ihren Mitgliedstaaten einerseits und der Republik
Estland andererseits zu den Vorschriften über staatliche
Beihilfen in Artikel 63 Absatz 1 Ziffer iii) und Absatz 2 des
Europa-Abkommens werden angenommen.
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Artikel 2

Diese Durchführungsbestimmungen treten am ersten Tag des Monats in Kraft, der auf den Monat ihrer
Annahme folgt.

Geschehen zu Brüssel am 15. Januar 2002.

Im Namen des Assoziationsrates

Der Präsident
J. PIQUÉ I CAMPS
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DURCHFÜHRUNGSBESTIMMUNGEN

nach Artikel 63 Absatz 3 des Europa-Abkommens zur Gründung einer Assoziation zwischen den
Europäischen Gemeinschaften und ihren Mitgliedstaaten einerseits und der Republik Estland ande-
rerseits zu den Vorschriften über staatliche Beihilfen in Artikel 63 Absatz 1 Ziffer iii) und Absatz

2 des Europa-Abkommens

ÜBERWACHUNG DER STAATLICHEN BEIHILFEN DURCH DIE
ÜBERWACHUNGSBEHÖRDEN

Artikel 1

Überwachung der staatlichen Beihilfen durch die Überwa-
chungsbehörden

Nach Maßgabe der in der Europäischen Gemeinschaft (nachste-
hend „Gemeinschaft“ genannt) und in der Republik Estland
geltenden Verfahrensvorschriften wird die Gewährung staatli-
cher Beihilfen von den zuständigen Überwachungsbehörden
der Gemeinschaft bzw. der Republik Estland überwacht und auf
ihre Vereinbarkeit mit dem Europa-Abkommen geprüft. Als
Überwachungsbehörde fungiert in der Gemeinschaft die
Kommission der Europäischen Gemeinschaften (nachstehend
„Kommission“ genannt) und in der Republik Estland das
Finanzministerium.

LEITLINIEN FÜR DIE BEARBEITUNG VON FÄLLEN

Artikel 2

Vereinbarkeitskriterien

(1) Die Beurteilung der Vereinbarkeit von Einzelbeihilfen
und Beihilfeprogrammen mit dem Europa-Abkommen nach
Artikel 1 erfolgt nach den Kriterien, die sich aus Artikel 87 des
Vertrags zur Gründung der Europäischen Gemeinschaft
ergeben, einschließlich der derzeitigen und künftigen abgelei-
teten Rechtsvorschriften, Rahmenregelungen, Leitlinien und
sonstigen in der Gemeinschaft geltenden einschlägigen Verwal-
tungsakte, der Rechtsprechung des Gerichts erster Instanz und
des Gerichtshofs der Europäischen Gemeinschaften sowie jedes
etwaigen vom Assoziationsrat nach Artikel 4 Absatz 3 gefass-
ten Beschlusses.

Soweit die Einzelbeihilfen oder Beihilfeprogramme für Erzeug-
nisse bestimmt sind, die unter den Vertrag über die Gründung
der Europäischen Gemeinschaft für Kohle und Stahl fallen,
findet Unterabsatz 1 mit der Maßgabe Anwendung, dass die
Beurteilung nicht nach den Kriterien erfolgt, die sich aus Artikel
87 des Vertrags zur Gründung der Europäischen Gemeinschaft
ergeben, sondern nach den Kriterien, die sich aus den
Vorschriften für staatliche Beihilfen des Vertrags über die Grün-
dung der Europäischen Gemeinschaft für Kohle und Stahl
ergeben.

(2) Die Überwachungsbehörde der Republik Estland wird
über alle Akte zur Annahme, Aufhebung oder Änderung der in
Absatz 1 genannten Vereinbarkeitskriterien der Gemeinschaft
unterrichtet, soweit diese nicht veröffentlicht, sondern allen
Mitgliedstaaten gesondert mitgeteilt werden.

(3) Erhebt die Republik Estland nicht binnen drei Monaten
nach der amtlichen Unterrichtung Einwände gegen diese Akte,
so werden sie Vereinbarkeitskriterien nach Absatz 1. Erhebt die
Republik Estland Einwände gegen diese Akte, so finden im
Hinblick auf die im Europa-Abkommen vorgesehene Anglei-
chung der Rechtsvorschriften Konsultationen nach den Artikeln
7 und 8 statt.

(4) Diese Grundsätze gelten auch für sonstige wesentliche
Änderungen der Gemeinschaftspolitik auf dem Gebiet der staat-
lichen Beihilfen.

Artikel 3

Geringfügige Beihilfen

Bei Beihilfeprogrammen und Einzelbeihilfen, die keine Ausfuhr-
beihilfe umfassen und unter der in der Gemeinschaft geltenden
Schwelle für geringfügige Beihilfen (1) liegen, wird davon ausge-
gangen, dass sie nur unbedeutende Auswirkungen auf den
Wettbewerb und den Handel zwischen den Vertragsparteien
haben; sie fallen daher nicht unter diese Durchführungsbestim-
mungen. Dieser Artikel findet keine Anwendung auf die unter
den Vertrag über die Gründung der Europäischen Gemeinschaft
für Kohle und Stahl fallenden Wirtschaftszweige, auf den
Schiffbau, auf den Verkehr sowie auf Beihilfen für Ausgaben in
der Landwirtschaft und in der Fischerei.

Artikel 4

Ausnahmen

(1) Nach Maßgabe des Artikels 63 Absatz 4 Buchstabe a)
des Europa-Abkommens wird die Republik Estland den
Gebieten der Gemeinschaft nach Artikel 87 Absatz 3 Buchstabe
a) des Vertrags zur Gründung der Europäischen Gemeinschaft
gleichgestellt.

(2) Die Überwachungsbehörden legen gemeinsam die Inten-
sitätshöchstgrenzen der Beihilfen und die Grenzen der Gebiete
der Republik Estland fest, die für nationale regionale Beihilfen
in Betracht kommen. Sie unterbreiten dem Assoziationsaus-
schuss einen gemeinsamen Vorschlag; der Assoziationsaus-
schuss fasst einen entsprechenden Beschluss.
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(3) Die Überwachungsbehörden können erforderlichenfalls
und auf Antrag der Republik Estland gemeinsam die Probleme
beurteilen, die mit der Anwendung des gemeinschaftlichen
Besitzstandes im Bereich der staatlichen Beihilfen der Republik
Estland bei der Vollendung ihres Übergangs zur Marktwirtschaft
einhergehen. Die Beurteilung dieser Probleme darf sich weder
auf die Bereiche Landwirtschaft, Fischerei, Kohle und Stahl
noch auf die empfindlichen Bereiche (Kraftfahrzeuge, syntheti-
sche Fasern und Schiffbau) erstrecken, für die spezifische
gemeinschaftliche Regelungen bestehen. Die Überwachungs-
behörden unterbreiten gegebenenfalls dem Assoziationsrat, der
einen Beschluss fassen kann, einen gemeinsamen Vorschlag.

KONSULTATIONS- UND PROBLEMLÖSUNGSVERFAHREN

Artikel 5

Prüfung bestimmter Beihilfen

(1) Die zuständige Überwachungsbehörde kann Beihilfepro-
gramme und Einzelbeihilfen in Höhe von mehr als 3 Mio. EUR
unabhängig davon, ob für sie in der Gemeinschaft Rahmenrege-
lungen oder Leitlinien gelten, zur Prüfung an den für Wettbe-
werbspolitik und staatliche Beihilfen zuständigen Unteraus-
schuss verweisen. Der Unterausschuss kann dem Assoziations-
ausschuss einen Bericht vorlegen; der Assoziationsausschuss
kann geeignete Beschlüsse oder Empfehlungen zur Vereinbar-
keit des Beihilfeprogramms oder der Einzelbeihilfe mit dem
Europa-Abkommen und diesen Durchführungsbestimmungen
annehmen.

(2) Mit solchen Beschlüssen oder Empfehlungen soll in erster
Linie vermieden werden, dass als Reaktion auf die betreffende
Beihilfe handelspolitische Schutzmaßnahmen ergriffen werden.

(3) Der Assoziationsausschuss kann beschließen, die
Prüfungsmöglichkeit nach diesem Artikel zu erweitern.

Artikel 6

Ersuchen um Auskunft

Stellt die Überwachungsbehörde einer Vertragspartei fest, dass
ein Beihilfeprogramm oder eine Einzelbeihilfe wichtige Inte-
ressen dieser Vertragspartei berührt, so kann sie die zuständige
Behörde um Auskunft darüber ersuchen. Die beiden Überwa-
chungsbehörden bemühen sich in jedem Fall, einander über
wichtige Entwicklungen auf dem Laufenden zu halten, die für
die andere möglicherweise von praktischem Interesse sind.

Artikel 7

Konsultationen und entgegenkommendes Verhalten

(1) Ist die Kommission oder die Überwachungsbehörde der
Republik Estland der Auffassung, dass die Gewährung einer
staatlichen Beihilfe in dem Gebiet, für das die andere Behörde
zuständig ist, wichtige Interessen der betreffenden Vertrags-
partei berührt, so kann sie die Überwachungsbehörde der
anderen Vertragspartei um Konsultationen und um Einleitung
geeigneter Verfahren zur Einführung von Abhilfemaßnahmen
ersuchen. Dies lässt Maßnahmen nach den einschlägigen
Rechtsvorschriften der betreffenden Vertragspartei unberührt

und beschränkt in dem vom Europa-Abkommen vorgegebenen
Rahmen nicht die Freiheit der ersuchten Überwachungs-
behörde, die endgültige Entscheidung zu treffen.

(2) Die ersuchte Überwachungsbehörde prüft die Auffassung
der ersuchenden Überwachungsbehörde und das von ihr vorge-
legte Tatsachenmaterial eingehend und wohlwollend, insbeson-
dere auf die angeblich schädlichen Auswirkungen auf die wich-
tigen Interessen der ersuchenden Vertragspartei.

(3) Die an den Konsultationen nach diesem Artikel betei-
ligten Überwachungsbehörden bemühen sich unbeschadet ihrer
Rechte und Pflichten, unter Berücksichtigung der wichtigen
Interessen, um die es geht, innerhalb von drei Monaten eine für
beide Seiten annehmbare Lösung zu finden.

Artikel 8

Problemlösung

(1) Führen die Konsultationen nach Artikel 7 nicht zu einer
für beide Seiten annehmbaren Lösung, so findet auf Antrag
einer Vertragspartei innerhalb von drei Monaten nach Antrag-
stellung ein Meinungsaustausch in dem mit dem Europa-
Abkommen eingesetzten, für Wettbewerbspolitik und staatliche
Beihilfen zuständigen Unterausschuss statt.

(2) Führt dieser Meinungsaustausch nicht zu einer für beide
Seiten annehmbaren Lösung oder ist die in Absatz 1 genannte
Frist abgelaufen, so kann die Angelegenheit dem Assoziations-
ausschuss unterbreitet werden; dieser kann geeignete Empfeh-
lungen für die Regelung dieser Fälle aussprechen.

(3) Diese Verfahren lassen Maßnahmen nach Artikel 63
Absatz 6 des Europa-Abkommens unberührt. Handelspolitische
Instrumente sollten jedoch nur als letztes Mittel eingesetzt
werden.

Artikel 9

Geheimhaltung und Vertraulichkeit der Informationen

(1) Nach Artikel 63 Absatz 7 des Europa-Abkommens ist
eine Überwachungsbehörde nicht verpflichtet, der anderen
Informationen zu übermitteln, deren Preisgabe gegenüber der
ersuchenden Behörde nach dem Recht der Behörde, in deren
Besitz sich die Informationen befinden, unzulässig ist.

(2) Die Überwachungsbehörden wahren die Vertraulichkeit
der Informationen, die ihnen von der anderen Überwachungs-
behörde als vertraulich übermittelt werden.

TRANSPARENZ

Artikel 10

Verzeichnis

(1) Im Rahmen der einschlägigen Gemeinschaftsprogramme
hilft die Kommission der Republik Estland, auf derselben
Grundlage wie in der Gemeinschaft ein Verzeichnis ihrer Beihil-
feprogramme und Einzelbeihilfen aufzustellen und auf dem
neuesten Stand zu halten, um die Transparenz zu gewährleisten
und kontinuierlich zu erhöhen.
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(2) Die Kommission unterrichtet die Republik Estland regel-
mäßig über die von ihr mit dem gleichen Ziel erstellte Doku-
mentation hinsichtlich der Mitgliedstaaten der Gemeinschaft.

Artikel 11

Informationsaustausch

Die beiden Vertragsparteien gewährleisten durch geeignete
Veröffentlichungen und einen regelmäßigen Informationsaus-
tausch über ihre Politik auf dem Gebiet der staatlichen Beihilfen
die Transparenz in diesem Bereich.

VERSCHIEDENES

Artikel 12

Amtshilfe (Sprachen)

Die Kommission und die Überwachungsbehörde der Republik
Estland treffen praktische Regelungen für die gegenseitige
Amtshilfe oder andere geeignete Lösungen insbesondere im
Bereich der Übersetzungen.
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BESCHLUSS Nr. 2/2002 DES ASSOZIATIONSRATES — ASSOZIATION ZWISCHEN DEN
EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN UND IHREN MITGLIEDSTAATEN EINERSEITS UND DER

REPUBLIK ESTLAND ANDERERSEITS
vom 27. Februar 2002

zur Änderung des Beschlusses Nr. 1/98 des Assoziationsrates über seine Geschäftsordnung durch
Einsetzung eines Gemischten Beratenden Ausschusses

(2002/850/EG)

DER ASSOZIATIONSRAT —

gestützt auf das Europa-Abkommen zur Gründung einer Asso-
ziation zwischen den Europäischen Gemeinschaften und ihren
Mitgliedstaaten einerseits und der Republik Estland anderer-
seits (1), insbesondere auf Artikel 114,

in Erwägung nachstehender Gründe:

(1) Der Dialog und die Zusammenarbeit zwischen den wirt-
schaftlichen und sozialen Interessengruppen der Europäi-
schen Gemeinschaft und denen der Republik Estland
können einen wichtigen Beitrag zur Entwicklung der
gegenseitigen Beziehungen leisten.

(2) Es erscheint angebracht, diese Zusammenarbeit zwischen
den Mitgliedern des Wirtschafts- und Sozialausschusses
der Europäischen Gemeinschaften einerseits und den
Wirtschafts- und Sozialpartnern der Republik Estland
andererseits durch die Einsetzung eines Gemischten
Beratenden Ausschusses zu fördern.

(3) Die mit dem Beschluss Nr. 1/98 angenommene
Geschäftsordnung des Assoziationsrates (2) muss daher
dementsprechend geändert werden —

BESCHLIESST:

Artikel 1

Die folgenden Artikel werden der Geschäftsordnung des Asso-
ziationsrates hinzugefügt:

„Artikel 15
Gemischter Beratender Ausschuss
Hiermit wird ein Gemischter Beratender Ausschuss einge-
setzt, der die Aufgabe hat, den Assoziationsrat zu unter-
stützen, um den Dialog und die Zusammenarbeit zwischen
den wirtschaftlichen und sozialen Interessengruppen der
Europäischen Gemeinschaft und der Republik Estland zu
fördern. Dieser Dialog und diese Zusammenarbeit
erstrecken sich auf alle wirtschaftlichen und sozialen
Aspekte der Beziehungen zwischen der Europäischen
Union und der Republik Estland, die sich bei der Durchfüh-
rung des Europa-Abkommens ergeben. Der Gemischte
Beratende Ausschuss nimmt zu den in diesen Bereichen
auftretenden Fragen Stellung.

Artikel 16
Der Gemischte Beratende Ausschuss setzt sich aus sechs
Vertretern des Wirtschafts- und Sozialausschusses der
Europäischen Gemeinschaften und sechs Vertretern der
wirtschaftlichen und sozialen Interessengruppen der Repu-
blik Estland zusammen.

Der Gemischte Beratende Ausschuss wird nach Befassung
durch den Assoziationsrat oder — wenn es um die Förde-
rung des Dialogs zwischen den wirtschaftlichen und
sozialen Gruppen geht — auf eigene Initiative tätig.

Bei der Auswahl der Mitglieder ist sicherzustellen, dass die
verschiedenen wirtschaftlichen und sozialen Interessen-
gruppen sowohl der Europäischen Gemeinschaft als auch
der Republik Estland im Gemischten Beratenden Ausschuss
möglichst repräsentativ vertreten sind.

Der Vorsitz des Gemischten Beratenden Ausschusses wird
von einem Mitglied des Wirtschafts- und Sozialausschusses
der Europäischen Gemeinschaften und einem estnischen
Mitglied gemeinsam geführt.

Der Gemischte Beratende Ausschuss gibt sich seine
Geschäftsordnung.

Artikel 17

Der Wirtschafts- und Sozialausschuss der Europäischen
Gemeinschaften einerseits und die wirtschaftlichen und
sozialen Interessengruppen der Republik Estland anderer-
seits tragen jeweils die aus der Teilnahme an den Sitzungen
des Ausschusses und seiner Arbeitsgruppen entstehenden
Ausgaben für Personal, Reisekosten und Tagegelder und
übernehmen die Post- und Fernmeldegebühren.

Die Ausgaben für das Dolmetschen in Sitzungen und für
die Übersetzung sowie für die Vervielfältigung von Doku-
menten werden vom Wirtschafts- und Sozialausschuss
getragen, mit Ausnahme der Ausgaben auf estnischer Seite
für das Dolmetschen und für Übersetzungen in das Estni-
sche oder aus dem Estnischen, die von den wirtschaftlichen
und sozialen Interessengruppen der Republik Estland über-
nommen werden.

Die sonstigen Ausgaben für die praktische Organisation der
Sitzungen werden von der Seite getragen, die die Sitzung
organisiert.“

Artikel 2

Dieser Beschluss tritt am ersten Tag des zweiten Monats nach
dem Tag seiner Annahme in Kraft.

Geschehen zu Brüssel am 27. Februar 2002.

Im Namen des Assoziationsrates
Der Präsident

J. PIQUÉ I CAMPS
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BESCHLUSS Nr. 3/2002 DES ASSOZIATIONSRATES — ASSOZIATION ZWISCHEN DEN
EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN UND IHREN MITGLIEDSTAATEN EINERSEITS UND DER

REPUBLIK ESTLAND ANDERERSEITS
vom 27. Februar 2002

zur Festlegung der allgemeinen Voraussetzungen und Bedingungen für die Teilnahme der Republik
Estland an den Programmen der Gemeinschaft

(2002/851/EG)

DER ASSOZIATIONSRAT —

gestützt auf das Europa-Abkommen zur Gründung einer Asso-
ziation zwischen den Europäischen Gemeinschaften und ihren
Mitgliedstaaten einerseits und der Republik Estland anderer-
seits (1), insbesondere auf Artikel 108,

in Erwägung nachstehender Gründe:

(1) Nach Artikel 108 des Europa-Abkommens und nach
dessen Anhang X kann Estland sich an Rahmenpro-
grammen, spezifischen Programmen, Projekten oder
anderen Aktionen der Gemeinschaft in einer Vielzahl
von Bereichen beteiligen. Es ist auch vorgesehen, dass
weitere Bereiche der Gemeinschaftspolitik hinzukommen
können.

(2) Nach dem genannten Artikel 108 sollte der Assozia-
tionsrat beschließen, unter welchen Voraussetzungen
und zu welchen Bedingungen sich Estland an diesen
Maßnahmen beteiligen kann.

(3) Die spezifischen Teilnahmebedingungen für ein Gemein-
schaftsprogramm einschließlich der finanziellen Bestim-
mungen sollten von der Kommission der Europäischen
Gemeinschaften zusammen mit den zuständigen
Behörden Estlands festgelegt werden —

BESCHLIESST:

Artikel 1

Estland kann an allen Programmen der Gemeinschaft teil-
nehmen, die den Bewerberländern in Mittel- und Osteuropa zur
Teilnahme offen stehen; diese Teilnahme erfolgt gemäß den
Vorschriften zur Annahme dieser Programme.

Artikel 2

Estland leistet einen finanziellen Beitrag zum Gesamthaushalts-
plan der Europäischen Union, dessen Höhe sich nach den
spezifischen Programmen richtet, an denen Estland teilnimmt.

Artikel 3

Vertreter Estlands können bei den Estland betreffenden Punkten
als Beobachter an den Sitzungen der Verwaltungsausschüsse
teilnehmen, die für das Monitoring der Programme zuständig
sind, zu denen Estland einen finanziellen Beitrag leistet.

Artikel 4

Für die von Teilnehmern aus Estland unterbreiteten Projekte
und Initiativen gelten hinsichtlich der betreffenden Programme
soweit wie möglich dieselben Bedingungen, Regeln und
Verfahren wie für die Mitgliedstaaten.

Artikel 5

Die spezifischen Voraussetzungen und Bedingungen für die
Teilnahme Estlands an jedem einzelnen Programm einschließ-
lich des Finanzbeitrags werden von der Kommission und den
zuständigen Behörden Estlands festgelegt. Ersucht Estland um
Unterstützung im Rahmen der Außenhilfe der Gemeinschaft
nach der Verordnung (EWG) Nr. 3906/89 des Rates vom 18.
Dezember 1989 über Wirtschaftshilfe für bestimmte Länder in
Mittel- und Osteuropa (2), so können die spezifischen Voraus-
setzungen und Bedingungen auf der Grundlage einer Finanzie-
rungsvereinbarung festgelegt werden.

Artikel 6

Dieser Beschluss gilt auf unbestimmte Zeit.

Er kann von jeder Vertragspartei unter Einhaltung einer Frist
von sechs Monaten schriftlich gekündigt werden.

Artikel 7

Der Assoziationsrat kann spätestens drei Jahre nach dem
Inkrafttreten dieses Beschlusses und danach alle drei Jahre die
Durchführung dieses Beschlusses ausgehend von der tatsächli-
chen Teilnahme Estlands an einem oder mehr Gemeinschafts-
programmen überprüfen.

Artikel 8

Dieser Beschluss tritt am ersten Tag des Monats in Kraft, der
auf seine Annahme im Assoziationsrat folgt.

Geschehen zu Brüssel am 27. Februar 2002.

Im Namen des Assoziationsrates

Der Präsident
J. PIQUÉ I CAMPS
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BESCHLUSS Nr. 4/2002 DES ASSOZIATIONSRATES — ASSOZIATION ZWISCHEN DEN
EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN UND IHREN MITGLIEDSTAATEN EINERSEITS UND DER

REPUBLIK ESTLAND ANDERERSEITS
vom 24. Mai 2002

zur Annahme der Voraussetzungen und Bedingungen für die Teilnahme Estlands an dem Gemein-
schaftsprogramm Fiscalis

(2002/852/EG)

DER ASSOZIATIONSRAT —

gestützt auf das Europa-Abkommen zur Gründung einer Asso-
ziation zwischen den Europäischen Gemeinschaften und ihren
Mitgliedstaaten einerseits und der Republik Estland anderer-
seits (1), insbesondere auf Artikel 108,

in Erwägung nachstehender Gründe:

(1) Nach Artikel 108 des Europa-Abkommens kann sich
Estland an Rahmenprogrammen, spezifischen
Programmen, Projekten und anderen Aktionen der
Gemeinschaft in den in Anhang X zum Abkommen
aufgeführten Bereichen beteiligen.

(2) Nach jenem Anhang kann der Assoziationsrat den dort
genannten Bereichen andere als die darin aufgeführten
Bereiche für Gemeinschaftsaktionen hinzufügen.

(3) Nach dem genannten Artikel 108 beschließt der Assozia-
tionsrat, unter welchen Voraussetzungen und zu
welchen Bedingungen sich Estland an diesen
Maßnahmen beteiligen kann —

BESCHLIESST:

Artikel 1

Estland beteiligt sich am Fiscalis-Programm der Gemeinschaft
(nachstehend „Programm“ genannt) nach Maßgabe der Voraus-
setzungen und der Bedingungen in den Anhängen I und II, die
Bestandteil dieses Beschlusses sind.

Artikel 2

Dieser Beschluss gilt für die verbleibende Laufzeit des
Programms. Sollte die Gemeinschaft jedoch eine Verlängerung
der Laufzeit ohne sonstige wesentliche Änderungen des
Programms beschließen, so wird auch die Geltungsdauer dieses
Beschlusses automatisch entsprechend verlängert, sofern keine
der Vertragsparteien Einwände erhebt.

Artikel 3

Dieser Beschluss tritt am Tag seiner Annahme durch den Asso-
ziationsrat in Kraft.

Geschehen zu Brüssel am 24. Mai 2002.

Im Namen des Assoziationsrates

Der Präsident
J. PIQUÉ I CAMPS
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ANHANG I

VORAUSSETZUNGEN UND BEDINGUNGEN FÜR DIE TEILNAHME ESTLANDS AM FISCALIS-PROGRAMM

1. Nach Artikel 7 der Entscheidung Nr. 888/98/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 30. März 1998
über ein gemeinschaftliches Aktionsprogramm zur Verbesserung der Systeme der indirekten Besteuerung im Binnen-
markt (Fiscalis-Programm) (1) nimmt Estland, sofern die Rechtsvorschriften der Gemeinschaft im Bereich indirekte
Steuern es zulassen, gemäß den im Europa-Abkommen festgelegten Bedingungen an dem Fiscalis-Programm (nachste-
hend „Programm“ genannt) teil. Für die Teilnahme Estlands an den Aktionen im Rahmen des Programms gelten daher
folgende Bedingungen:

— Die in Artikel 4 (Kommunikations- und Informationsaustauschsysteme, Handbücher und Leitfäden) vorgesehenen
Maßnahmen können durchgeführt werden, sofern die Rechtsvorschriften der Gemeinschaft im Bereich der indi-
rekten Steuern dies zulassen.

— Für die in Artikel 5 Absatz 1 (Austauschmaßnahmen) und Absatz 2 (Seminare) sowie in Artikel 6 (Gemeinsame
Fortbildungsinitiative) vorgesehenen Maßnahmen gelten die in jenen Artikeln festgelegten Voraussetzungen.

— Die in Artikel 5 Absatz 3 (multilaterale Prüfungen) vorgesehenen Maßnahmen sind nicht möglich, da der gemein-
schaftliche Rechtsrahmen für Zusammenarbeit in diesem Bereich nach der Richtlinie 77/799/EWG (2) und der
Verordnung (EWG) Nr. 218/92 (3) nur für die Mitgliedstaaten der Europäischen Union gilt.

2. Bei der Einreichung, Prüfung und Auswahl der Teilnahmeanträge für Seminare und Austauschmaßnahmen gelten für
Beamte aus Estland dieselben Voraussetzungen und Bedingungen wie für Beamte der 15 nationalen Verwaltungen der
Mitgliedstaaten der Europäischen Gemeinschaft.

3. In Anhang II ist der zu Beginn jedes Haushaltsjahrs zum Gesamthaushalt der Europäischen Union zu leistende
Finanzbeitrag Estlands festgelegt, mit dem die Kosten der Teilnahme Estlands am Programm von 2001 bis 2002
gedeckt werden. Der Assoziationsausschuss kann diesen Beitrag erforderlichenfalls gemäß den Grundsätzen in Artikel
113 Absatz 2 des Europa-Abkommens zwischen den Europäischen Gemeinschaften und ihren Mitgliedstaaten einer-
seits und Estland andererseits anpassen.

4. Vertreter Estlands nehmen in dem in Artikel 11 Absatz 1 der Entscheidung Nr. 888/98/EG vorgesehenen Ständigen
Ausschuss für die Zusammenarbeit der Verwaltungsbehörden auf dem Gebiet der indirekten Besteuerung bei den
Estland betreffenden Punkten als Beobachter teil. Bei den übrigen Punkten und bei Abstimmungen tritt dieser
Ausschuss ohne die Vertreter Estlands zusammen.

5. Die Mitgliedstaaten der Europäischen Union und Estland unternehmen im Rahmen der geltenden Bestimmungen alle
Anstrengungen, um allen Teilnahmeberechtigten des Programms im Verkehr zwischen Estland und den EU-Mitglied-
staaten die freie Ein- und Ausreise sowie den Aufenthalt zur Teilnahme an den unter diesen Beschluss fallenden
Maßnahmen zu erleichtern.

6. Unbeschadet der sich aus der Entscheidung Nr. 888/98/EG ergebenden Pflichten der Kommission der Europäischen
Gemeinschaften und des Rechnungshofes der Europäischen Gemeinschaften für die Überwachung und die Evaluie-
rung des Programms wird die Teilnahme Estlands an dem Programm partnerschaftlich von Estland und der Kommis-
sion kontinuierlich überwacht. Estland legt der Kommission die erforderlichen Berichte vor und beteiligt sich an den
anderen spezifischen Maßnahmen, die die Kommission in diesem Zusammenhang festlegt.

7. Die Anträge, Verträge, Berichte und Verwaltungsvereinbarungen für das Programm sind in einer der Amtssprachen
der Europäischen Gemeinschaft abzufassen.

8. Die Gemeinschaft und Estland können Maßnahmen im Rahmen dieses Beschlusses unter Einhaltung einer Frist von
zwölf Monaten jederzeit schriftlich beenden. Zum Zeitpunkt der Beendigung laufende Maßnahmen werden bis zu
ihrem Abschluss nach den Bedingungen dieses Beschlusses fortgesetzt.
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ANHANG II

FINANZBEITRAG ESTLANDS ZUM FISCALIS-PROGRAMM

1. Der Finanzbeitrag Estlands wird dem Betrag zugeschlagen, der jährlich aus dem Gesamthaushalt der Europäischen
Union für Verpflichtungsermächtigungen zur Verfügung gestellt wird, die zur Deckung des Mittelbedarfs der Kommis-
sion im Zusammenhang mit der Durchführung, Verwaltung und praktischen Abwicklung des Fiscalis-Programms
(nachstehend „Programm“ genannt) dienen.

2. Bei der Berechnung des Finanzbeitrags wurden ein durchschnittliches Tagegeld von 146 EUR und eine durchschnitt-
liche Reisekostenpauschale von 695 EUR für die Kosten der Teilnahme an Seminaren und Austauschmaßnahmen
zugrunde gelegt. Bei der Berechnung des Finanzbeitrags wurde davon ausgegangen, dass Estland im Durchschnitt an
15 Seminaren und 20 Austauschmaßnahmen pro Jahr teilnimmt. Der Finanzbeitrag kann zu Beginn eines jeden
Jahres angepasst werden, um die Zahl der Maßnahmen zu berücksichtigen, an denen Estland in dem jeweiligen Jahr
tatsächlich teilzunehmen beabsichtigt. Die Anpassung erfolgt im Wege der Mittelanforderung, die Estland gemäß
Nummer 6 von der Kommission erhält.

3. Der Beitrag Estlands beläuft sich pro Teilnahmejahr auf 94 984 EUR, sofern unter Nummer 2 nichts anderes
bestimmt ist. Davon sind 6 214 EUR für die Deckung der der Kommission aus der Teilnahme Estlands entstehenden
zusätzlichen Kosten für die Verwaltung des Programms bestimmt.

4. Estland zahlt die unter Nummer 3 genannten zusätzlichen jährlichen Verwaltungskosten aus eigenen Haushaltsmit-
teln.

5. Estland zahlt im Jahr 2001 50 % und im Jahr 2002 60 % der verbleibenden jährlichen Kosten seiner Teilnahme aus
eigenen Haushaltsmitteln.

Vorbehaltlich der gesonderten Phare-Programmierungsverfahren und vorausgesetzt, dass die entsprechenden Haus-
haltsmittel verfügbar sind, gehen im Jahr 2001 die restlichen 50 % der Kosten und im Jahr 2002 die restlichen 40 %
der Kosten zulasten der jährlichen Phare-Zuweisung für Estland. Die beantragten Phare-Mittel werden Estland im
Wege einer gesonderten Finanzierungsvereinbarung zur Verfügung gestellt. Diese Mittel bilden zusammen mit dem
Anteil aus dem estnischen Staatshaushalt den Beitrag Estlands, aus dem es die Zahlungen aufgrund der jährlichen
Mittelanforderungen der Kommission leistet.

6. Die Haushaltsordnung vom 21. Dezember 1977 für den Gesamthaushalt der Europäischen Union (1) findet Anwen-
dung; dies gilt insbesondere für die Verwaltung des Beitrags Estlands.

Bei Inkrafttreten dieses Beschlusses übersendet die Kommission Estland eine oder mehrere Mittelanforderungen in
Höhe seines Beitrags zu den Kosten der Maßnahmen im laufenden Jahr. Der Beitrag wird in Euro ausgedrückt und ist
auf ein Euro-Bankkonto der Kommission zu überweisen.

Estland zahlt seinen Beitrag gemäß der Mittelanforderung innerhalb folgender Fristen:

— den Anteil aus dem Staatshaushalt spätestens drei Monate nach der Mittelanforderung,

— den aus Phare finanzierten Anteil spätestens 30 Tage nach Überweisung der entsprechenden Phare-Mittel an
Estland.

Bei verspäteter Zahlung des Beitrags werden Estland ab dem Fälligkeitstag Zinsen für den offen stehenden Betrag
berechnet. Als Zinssatz wird der um 1,5 Prozentpunkte erhöhte Zinssatz der Europäischen Zentralbank für Geschäfte
in Euro für den Tag angewandt, an dem der Beitrag fällig wird.

7. Die Tagegelder gelten für alle Programmteilnehmer und werden von der Kommission für alle Länder einzeln festge-
legt. Estland erhält von der Kommission zu Beginn eines jeden Jahres einen ersten Haushaltsvorschuss. Je nach der
tatsächlichen Beteiligung Estlands an den Maßnahmen des Programms und der voraussichtlichen Teilnahme in der
zweiten Jahreshälfte kann Mitte des Jahres ein zweiter Vorschuss gezahlt werden. Die zuständige estnische Behörde
verwendet diese Vorschüsse zur Zahlung der Reisekosten und Tagegelder der estnischen Teilnehmer.

8. Die Erstattung der Reise- und Aufenthaltskosten, die den estnischen Vertretern und Sachverständigen durch die Teil-
nahme als Beobachter an den Ausschusssitzungen gemäß Anhang I Nummer 4 entstehen, wird von der Kommission
auf der gleichen Grundlage vorgenommen wie für die Mitgliedstaaten der Europäischen Union.

1.11.2002L 299/52 Amtsblatt der Europäischen GemeinschaftenDE

(1) ABl. L 356 vom 31.12.1977, S. 1. Haushaltsordnung zuletzt geändert durch die Verordnung (EG) Nr. 762/2001 (ABl. L 111 vom
20.4.2001, S. 1).



KOMMISSION

BESCHLUSS DER KOMMISSION
vom 29. Oktober 2002

über den Standpunkt der Europäischen Gemeinschaft zur Anpassung der Regelungen 3, 7, 14, 16,
23, 34, 37, 38, 43, 48, 50, 67, 75, 77, 87, 91, 105 und 113 der Wirtschaftskommission der Vereinten

Nationen für Europa an den technischen Fortschritt

(2002/853/EG)

DIE KOMMISSION DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN —

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen
Gemeinschaft,

gestützt auf den Beschluss 97/836/EG des Rates vom 27.
November 1997 über den Beitritt der Europäischen Gemein-
schaft zu dem Übereinkommen der Wirtschaftskommission für
Europa der Vereinten Nationen über die Annahme einheitlicher
technischer Vorschriften für Radfahrzeuge, Ausrüstungsge-
genstände und Teile, die in Radfahrzeuge(n) eingebaut und/oder
verwendet werden können, und die Bedingungen für die gegen-
seitige Anerkennung von Genehmigungen, die nach diesen
Vorschriften (1) erteilt wurden, insbesondere auf Artikel 4
Absatz 2 erster Gedankenstrich,

in Erwägung nachstehender Gründe:

(1) Wird ein Vorschlag zur Anpassung einer Regelung der
Wirtschaftskommission der Vereinten Nationen für
Europa im Anhang zu dem Revidierten Übereinkommen
von 1958, die für die Gemeinschaft gemäß den Bestim-
mungen von Anhang II des Beschlusses 97/836/EG
bindend ist, dem nach den Bestimmungen von Artikel 1
Absatz 2 des genannten Übereinkommens eingesetzten
Verwaltungsausschuss zur Abstimmung vorgelegt, so
wird die Stimmabgabe der Kommission nach dem
Verfahren festgelegt, das in den Richtlinien zur Typge-
nehmigung von Kraftfahrzeugen für Anpassungen an
den technischen Fortschritt vorgesehen ist.

(2) Einige Anforderungen der UN/ECE-Regelungen 3, 7, 14,
16, 23, 34, 37, 38, 43, 48, 50, 67, 75, 77, 87, 91, 105
und 113 müssen entsprechend den bisherigen Erfah-
rungen und in Anbetracht des technischen Fortschritts
angepasst werden.

(3) Die in diesem Beschluss vorgesehenen Maßnahmen
entsprechen der Stellungnahme des Ausschusses, der
durch die Richtlinie 70/156/EWG des Rates vom 6.
Februar 1970 zur Angleichung der Rechtsvorschriften
der Mitgliedstaaten über die Betriebserlaubnis für Kraft-
fahrzeuge und Kraftfahrzeuganhänger (2), zuletzt
geändert durch die Richtlinie 2001/116/EG des Europä-
ischen Parlaments und des Rates (3), eingesetzt wurde —

BESCHLIESST:

Einziger Artikel

Die Europäische Gemeinschaft gibt bei der Abstimmung in der
Sitzung des Verwaltungsausschusses, die am 12. November
2002 anlässlich der 128. Sitzung oder in einer späteren Sitzung
des Weltforums für die Harmonisierung der Regelungen für
Kraftfahrzeuge der Wirtschaftskommission der Vereinten
Nationen für Europa stattfindet, zu den im Anhang aufge-
führten Dokumenten eine befürwortende Stellungnahme ab.

Brüssel, den 29. Oktober 2002

Für die Kommission
Erkki LIIKANEN

Mitglied der Kommission
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ANHANG

Die Europäische Gemeinschaft gibt eine Stellungnahme zu folgenden Dokumente ab:

Regelung Nr. 3 TRANS/WP.29/2002/51

Regelung Nr. 7 TRANS/WP.29/2002/52

Regelung Nr. 14 TRANS/WP.29/2002/69

Regelung Nr. 16 TRANS/WP.29/2002/70

Regelung Nr. 23 TRANS/WP.29/2002/53

Regelung Nr. 34 TRANS/WP.29/2002/14
TRANS/WP.29/2002/14/Add.1

Regelung Nr. 37 TRANS/WP.29/2002/54

Regelung Nr. 38 TRANS/WP.29/2002/55

Regelung Nr. 43 TRANS/WP.29/2002/64
TRANS/WP.29/2002/64/Corr.1

Regelung Nr. 48 TRANS/WP.29/2002/56

Regelung Nr. 50 TRANS/WP.29/2002/57

Regelung Nr. 67 TRANS/WP.29/2002/72

Regelung Nr. 75 TRANS/WP.29/2002/45/Rev.1

Regelung Nr. 77 TRANS/WP.29/2002/58

Regelung Nr. 87 TRANS/WP.29/2002/59

Regelung Nr. 91 TRANS/WP.29/2002/60

Regelung Nr. 105 TRANS/WP.29/2002/75

Regelung Nr. 113 TRANS/WP.29/2002/61.
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